
 
Geltender BGB-Text Referentenentwurf v. 5. Oktober 2020 Richtlinie (EU) 2019/770 

§ 14 Unternehmer 
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt. 
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 
Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 14 Unternehmer 
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt. 
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 
Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck (…) 
5. „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische 
Person, unabhängig davon, ob letztere öffentlicher 
oder privater Natur ist, die in Bezug auf von dieser 
Richtlinie erfasste Verträge selbst oder durch eine 
andere Person, die in ihrem Namen oder Auftrag 
handelt, zu Zwecken handelt, die innerhalb ihrer 
gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit liegen; 

§ 13 Verbraucher 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. 

§ 13 Verbraucher 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck (…) 
6. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die in Bezug 
auf von dieser Richtlinie erfasste Verträge zu Zwecken 
handelt, die außerhalb ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen 
Tätigkeit liegen; 

(…) 

§ 312 Anwendungsbereich 
(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels sind nur auf Verbraucherverträge im Sinne 
des § 310 Absatz 3 anzuwenden, die eine entgeltliche 
Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben. 
 

§ 312 Anwendungsbereich 
(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels sind auf Verbraucherverträge anzuwenden, 
bei denen sich der Verbraucher zu der Zahlung eines 
Preises verpflichtet.  
(1a) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge 
anzuwenden, bei denen der Verbraucher dem 
Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt 
oder sich hierzu verpflichtet.  

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(1) Diese Richtlinie gilt für alle Verträge, auf deren 
Grundlage der Unternehmer dem Verbraucher digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereitstellt oder 
deren Bereitstellung zusagt und der Verbraucher einen 
Preis zahlt oder dessen Zahlung zusagt.  
Diese Richtlinie gilt auch, wenn der Unternehmer dem 
Verbraucher digitale Inhalte oder digitale 
Dienstleistungen bereitstellt oder deren Bereitstellung 
zusagt und der Verbraucher dem Unternehmer 
personenbezogene Daten bereitstellt oder deren 
Bereitstellung zusagt, außer in Fällen, in denen die vom 



Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen 
Daten durch den Unternehmer ausschließlich zur 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen im Einklang mit dieser Richtlinie oder 
zur Erfüllung von vom Unternehmer einzuhaltenden 
rechtlichen Anforderungen verarbeitet werden und der 
Unternehmer diese Daten zu keinen anderen Zwecken 
verarbeitet. 

 Dies gilt nicht, wenn der Unternehmer die vom 
Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen 
Daten ausschließlich verarbeitet, um seine 
Leistungspflicht oder an ihn gestellte rechtliche 
Anforderungen zu erfüllen, und sie zu keinem anderen 
Zweck verarbeitet. 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(1) Diese Richtlinie gilt für alle Verträge, auf deren 
Grundlage der Unternehmer dem Verbraucher digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereitstellt oder 
deren Bereitstellung zusagt und der Verbraucher einen 
Preis zahlt oder dessen Zahlung zusagt.  
Diese Richtlinie gilt auch, wenn der Unternehmer dem 
Verbraucher digitale Inhalte oder digitale 
Dienstleistungen bereitstellt oder deren Bereitstellung 
zusagt und der Verbraucher dem Unternehmer 
personenbezogene Daten bereitstellt oder deren 
Bereitstellung zusagt, außer in Fällen, in denen die vom 
Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen 
Daten durch den Unternehmer ausschließlich zur 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen im Einklang mit dieser Richtlinie oder 
zur Erfüllung von vom Unternehmer einzuhaltenden 
rechtlichen Anforderungen verarbeitet werden und der 
Unternehmer diese Daten zu keinen anderen Zwecken 
verarbeitet. 

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf 
folgende Verträge anzuwenden: 
[…] 

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses 
Untertitels ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 auf 
folgende Verträge anzuwenden: 
[…] 

 

(…) 



§ 312f Abschriften und Bestätigungen 
(1) […] 
(2) […] 
(3) Bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf 
einem körperlichen Datenträger befindlichen Daten, 
die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt 
werden (digitale Inhalte), ist auf der Abschrift oder in 
der Bestätigung des Vertrags nach den Absätzen 1 und 
2 gegebenenfalls auch festzuhalten, dass der 
Verbraucher vor Ausführung des Vertrags 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer 
mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt, und 
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch 
seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des 
Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. 
(4) [...] 

§ 312f Abschriften und Bestätigungen 
(1) […] 
(2) […] 
(3) Bei Verträgen über digitale Inhalte (§ 327 Absatz 2 
Satz 1), die nicht auf einem körperlichen Datenträger 
bereitgestellt werden, ist auf der Abschrift oder in der 
Bestätigung des Vertrags nach den Absätzen 1 und 2 
gegebenenfalls auch festzuhalten, dass der 
Verbraucher vor Ausführung des Vertrags 
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer 
mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt, und 
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch 
seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des 
Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. 
(4) […] 

 

(…) 

Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 3 – Schuldverhältnisse aus Verträgen 

Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 3 – Schuldverhältnisse aus Verträgen 
Titel 2a – Verträge über digitale Produkte 
Untertitel 1 – Verbraucherverträge über digitale 
Produkte 

 

 § 327 Anwendungsbereich  
(1) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auf 
Verbraucherverträge anzuwenden, welche die 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen (digitale Produkte) durch den 
Unternehmer gegen Zahlung eines Preises zum 
Gegenstand haben.  

 



 Preis im Sinne dieses Untertitels ist auch eine digitale 
Darstellung eines Werts. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck (…) 
7. „Preis“ Geld oder eine digitale Darstellung eines 
Werts, das bzw. die im Austausch für die Bereitstellung 
digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 
geschuldet wird; 

 (2) 1Digitale Inhalte sind Daten, die in digitaler Form 
erstellt und bereitgestellt werden. 2Digitale 
Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die dem 
Verbraucher 
1. die Erstellung, die Verarbeitung oder die Speicherung 
von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen 
Daten ermöglichen, oder 
2. die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder 
von anderen Nutzern der entsprechenden 
Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen oder 
erstellten Daten oder sonstige Interaktionen mit diesen 
Daten ermöglichen.  

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
1. „digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form erstellt 
und bereitgestellt werden; 
2. „digitale Dienstleistungen“ 
a) Dienstleistungen, die dem Verbraucher die 
Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten in 
digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten 
ermöglichen, oder 
b) Dienstleistungen, die die gemeinsame Nutzung der 
vom Verbraucher oder von anderen Nutzern der 
entsprechenden Dienstleistung in digitaler Form 
hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige 
Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen 

 (3) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf 
Verbraucherverträge über die Bereitstellung digitaler 
Produkte anzuwenden, bei denen der Verbraucher dem 
Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt 
oder sich zu deren Bereitstellung verpflichtet, es sei 
denn die Voraussetzungen des § 312 Absatz 1a Satz 2 
liegen vor. 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(1) Diese Richtlinie gilt für alle Verträge, auf deren 
Grundlage der Unternehmer dem Verbraucher digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereitstellt oder 
deren Bereitstellung zusagt und der Verbraucher einen 
Preis zahlt oder dessen Zahlung zusagt. 
Diese Richtlinie gilt auch, wenn der Unternehmer dem 
Verbraucher digitale Inhalte oder digitale 
Dienstleistungen bereitstellt oder deren Bereitstellung 
zusagt und der Verbraucher dem Unternehmer 
personenbezogene Daten bereitstellt oder deren 
Bereitstellung zusagt, außer in Fällen, in denen die vom 
Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen 



Daten durch den Unternehmer ausschließlich zur 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen im Einklang mit dieser Richtlinie oder 
zur Erfüllung von vom Unternehmer einzuhaltenden 
rechtlichen Anforderungen verarbeitet werden und der 
Unternehmer diese Daten zu keinen anderen Zwecken 
verarbeitet. 
(…) 
(8) Das Unionsrecht betreffend den Schutz 
personenbezogener Daten gilt für alle 
personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit 
Verträgen gemäß Absatz 1 verarbeitet werden. 
Insbesondere lässt diese Richtlinie die Verordnung (EU) 
2016/679 und die Richtlinie 2002/58/EG unberührt. Im 
Fall von Widersprüchen zwischen Bestimmungen dieser 
Richtlinie und dem Unionsrecht zum Schutz 
personenbezogener Daten ist letzteres maßgeblich. 

 (4) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf 
Verbraucherverträge anzuwenden, die digitale 
Produkte zum Gegenstand haben, welche nach den 
Spezifikationen des Verbrauchers entwickelt werden. 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(2) Diese Richtlinie gilt auch, wenn die digitalen Inhalte 
oder digitalen Dienstleistungen nach den 
Spezifikationen des Verbrauchers entwickelt werden. 

 (5) Die Vorschriften dieses Untertitels sind mit 
Ausnahme der §§ 327b und 327c auch auf 
Verbraucherverträge anzuwenden, welche die 
Bereitstellung von körperlichen Datenträgern, die 
ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dienen, zum 
Gegenstand haben. 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(3) Mit Ausnahme der Artikel 5 und 13 gilt diese 
Richtlinie auch für alle körperlichen Datenträger, die 
ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dienen. 

 (6) Die Vorschriften dieses Untertitels sind nicht 
anzuwenden auf:  
1. Verträge über andere Dienstleistungen als digitale 
Dienstleistungen, unabhängig davon, ob der 
Unternehmer digitale Formen oder Mittel einsetzt, um 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(5) Diese Richtlinie gilt nicht für Verträge, die Folgendes 
zum Gegenstand haben: 
a) die Erbringung von Dienstleistungen, die keine 
digitalen Dienstleistungen sind, unabhängig davon, ob 
der Unternehmer digitale Formen oder Mittel einsetzt, 



das Ergebnis der Dienstleistung zu generieren oder es 
dem Verbraucher zu liefern oder zu übermitteln,  
2. Verträge über elektronische Kommunikationsdienste 
im Sinne des [einsetzen: Umsetzungsvorschrift zu 
Artikel 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972 (ABl. 
L 321 vom 17.12.2018, S. 36)] mit Ausnahme von 
nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten im Sinne des [einsetzen: 
Umsetzungsvorschrift zu Artikel 2 Nummer 7 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972],  
3. Behandlungsverträge nach § 630a,  
4. Verträge über Glücksspieldienstleistungen, die einen 
geldwerten Einsatz erfordern und unter Zuhilfenahme 
elektronischer oder anderer 
Kommunikationstechnologien auf individuellen Abruf 
eines Empfängers erbracht werden,  
5. Verträge über Finanzdienstleistungen,  
6. Verträge über die Bereitstellung von Software, für 
die der Verbraucher keinen Preis zahlt und die der 
Unternehmer im Rahmen einer freien und quelloffenen 
Lizenz anbietet, sofern die vom Verbraucher 
bereitgestellten personenbezogenen Daten durch den 
Unternehmer ausschließlich zur Verbesserung der 
Sicherheit, der Kompatibilität oder der Interoperabilität 
der vom Unternehmer angebotenen Software 
verarbeitet werden,  
7. Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte, 
wenn die digitalen Inhalte der Öffentlichkeit auf eine 
andere Weise als durch Signalübermittlung als Teil 
einer Darbietung oder Veranstaltung zugänglich 
gemacht werden,  
8. Verträge über die Bereitstellung von Informationen 
im Sinne des Informationsweiterverwendungsgesetzes 
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913), das durch 

um das Ergebnis der Dienstleistung zu generieren oder 
es dem Verbraucher zu liefern oder zu übermitteln; 
b) elektronische Kommunikationsdienste im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972, 
ausgenommen nummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 
Nummer 7 der genannten Richtlinie; 
c) Gesundheitsdienstleistungen im Sinne des Artikels 3 
Buchstabe a der Richtlinie 2011/24/EU; 
d) elektronisch oder mit jeder anderen Technologie, die 
eine Kommunikation ermöglicht, und auf individuellen 
Abruf eines Empfängers erbrachte 
Glücksspieldienstleistungen, also Dienstleistungen, die 
bei Glücksspielen wie Lotterien, Kasinospielen, 
Pokerspielen und Wetten, einschließlich Spielen, die 
eine gewisse Geschicklichkeit voraussetzen, einen 
geldwerten Einsatz erfordern; 
e) Finanzdienstleistungen im Sinne des Artikels 2 
Buchstabe b der Richtlinie 2002/65/EG; 
f) Software, die der Unternehmer im Rahmen einer 
freien und quelloffenen Lizenz anbietet, sofern der 
Verbraucher keinen Preis zahlt und die vom 
Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen 
Daten durch den Unternehmer ausschließlich zur 
Verbesserung der Sicherheit, der Kompatibilität oder 
der Interoperabilität dieser speziellen Software 
verarbeitet; 
g) die Bereitstellung digitaler Inhalte, wenn die 
digitalen Inhalte der Öffentlichkeit auf eine andere 
Weise als durch Signalübermittlung als Teil einer 
Darbietung oder Veranstaltung, wie einer digitalen 
Kinovorführung, zugänglich gemacht werden; 
h) digitale Inhalte, die gemäß der Richtlinie 2003/98/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (21) von 



Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I S. 1162) 
geändert worden ist. 

öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten bereitgestellt 
werden. 

 § 327a Anwendung auf Paketverträge und Verträge 
über Sachen mit digitalen Elementen  
(1) 1Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf 
Verbraucherverträge anzuwenden, die in einem Vertrag 
zwischen denselben Vertragsparteien neben der Bereit-
stellung digitaler Produkte die Bereitstellung anderer 
Sachen oder die Bereitstellung anderer 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben 
(Paketvertrag). 2Soweit nachfolgend nicht anders 
bestimmt, sind die Vorschriften dieses Untertitels 
jedoch nur auf diejenigen Bestandteile des 
Paketvertrags anzuwenden, welche die digitalen 
Produkte betreffen. 
(2) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf 
Verbraucherverträge über Sachen anzuwenden, die 
digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden 
sind. Soweit nachfolgend nicht anders bestimmt, sind 
die Vorschriften dieses Untertitels jedoch nur auf 
diejenigen Bestandteile des Vertrags anzuwenden, 
welche die digitalen Produkte betreffen.  

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(6) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels gilt 
diese Richtlinie bei einem einzigen Vertrag zwischen 
demselben Unternehmer und demselben Verbraucher, 
der in einem Paket neben der Bereitstellung digitaler 
Inhalte oder Dienstleistungen Elemente der 
Bereitstellung anderer Dienstleistungen oder Waren 
enthält, nur für die Elemente des Vertrags, die die 
digitalen Inhalte bzw. Dienstleistungen betreffen. 
Artikel 19 der vorliegenden Richtlinie gilt nicht, wenn 
ein Paket im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 
Elemente eines Internetzugangsdienstes im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 
des Europäischen Parlaments und des Rates (22) oder 
nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 
Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2018/1972 umfasst. 
Unbeschadet des Artikels 107 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 werden die Auswirkungen, die die 
Beendigung eines Elements eines Paketvertrags auf die 
übrigen Elemente des Paketvertrags haben kann, vom 
nationalen Recht geregelt. 

 (3) 1Absatz 2 gilt nicht für Kaufverträge über Sachen, 
die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit 
ihnen verbunden sind, dass die Sachen ihre Funktionen 
ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können 
(Sachen mit digitalen Elementen). 2Beim Kauf einer 
Sache mit digitalen Elementen ist im Zweifel 
anzunehmen, dass die Verpflichtung des Verkäufers die 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienst-
leistungen umfasst. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
3. „Waren mit digitalen Elementen“ bewegliche 
körperliche Gegenstände, die in einer Weise digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen enthalten oder 
mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre 
Funktionen ohne diese digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen nicht erfüllen könnten; 
Artikel 3 Anwendungsbereich 



(4) Diese Richtlinie gilt nicht für digitale Inhalte oder 
digitale Dienstleistungen, die im Sinne von Artikel 2 
Nummer 3 in Waren enthalten oder mit ihnen 
verbunden sind und gemäß einem diese Waren 
betreffenden Kaufvertrag mit diesen Waren 
bereitgestellt werden, unabhängig davon, ob diese 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom 
Verkäufer oder von einem Dritten bereitgestellt 
werden. Bestehen Zweifel, ob die Bereitstellung in 
einer Ware enthaltener oder mit ihr verbundener 
digitaler Inhalte oder in ihr enthaltener oder mit ihr 
verbundener digitaler Dienstleistungen Bestandteil des 
Kaufvertrags ist, so wird vermutet, dass die digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom 
Kaufvertrag umfasst sind. 

 § 327b Bereitstellung digitaler Produkte  
(1) Ist der Unternehmer durch einen 
Verbrauchervertrag gemäß den §§ 327 oder 327a dazu 
verpflichtet, dem Verbraucher ein digitales Produkt 
bereitzustellen, so gelten für die Bestimmung der 
Leistungszeit sowie für die Art und Weise der 
Bereitstellung durch den Unternehmer die 
nachfolgenden Vorschriften.  
(2) Ist eine Zeit für die Bereitstellung des digitalen 
Produkts nach Absatz 1 weder bestimmt noch aus den 
Umständen zu entnehmen, so kann der Verbraucher 
die Bereitstellung unverzüglich nach Vertragsschluss 
verlangen, der Unternehmer sie sofort bewirken.  
(3) Ein digitaler Inhalt ist bereitgestellt, sobald der 
digitale Inhalt oder die geeigneten Mittel für den 
Zugang oder das Herunterladen des digitalen Inhalts 
dem Verbraucher unmittelbar oder mittels einer von 
ihm hierzu bestimmten Einrichtung zur Verfügung 
gestellt oder zugänglich gemacht worden ist.  

Artikel 5 Bereitstellung der digitalen Inhalte oder 
digitaler Dienstleistungen 
(1) Der Unternehmer stellt die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen dem Verbraucher bereit. 
Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, 
stellt der Unternehmer die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nach Vertragsschluss 
unverzüglich bereit. 
(2) Der Unternehmer hat die Verpflichtung zur 
Bereitstellung erfüllt, sobald 
a) die digitalen Inhalte oder jedes Mittel, die/das für 
den Zugang zu den digitalen Inhalten oder deren 
Herunterladen geeignet ist, dem Verbraucher oder 
einer von ihm zu diesem Zweck bestimmten 
körperlichen oder virtuellen Einrichtung zur Verfügung 
gestellt oder zugänglich gemacht worden ist; 
b) die digitale Dienstleistung dem Verbraucher oder 
einer von ihm zu diesem Zweck bestimmten 
körperlichen oder virtuellen Einrichtung zugänglich 
gemacht worden ist. 



(4) Eine digitale Dienstleistung ist bereitgestellt, sobald 
die digitale Dienstleistung dem Verbraucher 
unmittelbar oder mittels einer von ihm hierzu 
bestimmten Einrichtung zugänglich gemacht worden 
ist.  
 

 

 (5) Wenn der Unternehmer durch den Vertrag zu einer 
Reihe einzelner Bereitstellungen verpflichtet ist, gelten 
die Absätze 2 bis 4 für jede einzelne Bereitstellung 
innerhalb der Reihe.  

Artikel 11 Haftung des Unternehmers 
(2) Sieht ein Vertrag eine einmalige Bereitstellung oder 
eine Reihe einzelner Bereitstellungen vor, so haftet der 
Unternehmer unbeschadet des Artikels 8 Absatz 2 
Buchstabe b für jede Vertragswidrigkeit im Sinne der 
Artikel 7, 8 und 9, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung 
besteht. 
Ist der Unternehmer gemäß dem nationalen Recht nur 
für Vertragswidrigkeiten haftbar, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nach der Bereitstellung offenbar 
werden, so beträgt dieser Zeitraum unbeschadet des 
Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe b nicht weniger als zwei 
Jahre ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung. 
Unterliegen die Ansprüche nach Artikel 14 gemäß dem 
nationalen Recht unter anderem oder ausschließlich 
einer Verjährungsfrist, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass es diese Verjährungsfrist dem Verbraucher 
ermöglicht, die Abhilfen nach Artikel 14 bei einer 
Vertragswidrigkeit, die zu dem in Unterabsatz 1 
genannten Zeitpunkt besteht und innerhalb des in 
Unterabsatz 2 genannten Zeitraums offenbar wird, in 
Anspruch zu nehmen. 

 Wenn der Unternehmer durch den Vertrag zu einer 
fortlaufenden Bereitstellung über einen Zeitraum 
(dauerhafte Bereitstellung) verpflichtet ist, gelten die 
Absätze 2 bis 4 für den gesamten vereinbarten 
Zeitraum der Bereitstellung (Bereitstellungszeitraum).  
 

Artikel 8 Objektive Anforderungen an die 
Vertragsmäßigkeit 
(4) (…) Sieht ein Vertrag die fortlaufende Bereitstellung 
digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen über 
einen Zeitraum vor, so müssen die digitalen Inhalte 



oder digitalen Dienstleistungen während des gesamten 
Zeitraums vertragsgemäß sein. 
Artikel 11 Haftung des Unternehmers 
(3) Sieht ein Vertrag eine fortlaufende Bereitstellung 
über einen Zeitraum vor, so haftet der Unternehmer 
für eine Vertragswidrigkeit im Sinne der Artikel 7, 8 und 
9, die während des Zeitraums, in dem die digitalen 
Inhalte oder Dienstleistungen aufgrund des Vertrags 
bereitzustellen sind, eintritt oder offenbar wird. 
Unterliegen die Ansprüche nach Artikel 14 gemäß dem 
nationalen Recht unter anderem oder ausschließlich 
einer Verjährungsfrist, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass es diese Verjährungsfrist den Verbrauchern 
ermöglicht, die Abhilfen nach Artikel 14 bei einer 
Vertragswidrigkeit, die während des in Unterabsatz 1 
genannten Zeitraums eintritt oder offenbar wird, in 
Anspruch zu nehmen. 

 (6) § 363 ist nicht anzuwenden, soweit die Leistung 
unvollständig ist. 

Artikel 12 Beweislast 
(1) Die Beweislast dafür, dass die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen im Einklang mit Artikel 5 
bereitgestellt wurden, trägt der Unternehmer. 

 § 327c Rechte bei unterbliebener Bereitstellung  
(1) 1Kommt der Unternehmer seiner fälligen 
Verpflichtung zur Bereitstellung des digitalen Produkts 
auf Aufforderung des Verbrauchers nicht unverzüglich 
nach, so kann der Verbraucher den Vertrag beenden. 
2Nach einer Aufforderung gemäß Satz 1 kann eine 
andere Zeit für die Bereitstellung nur ausdrücklich 
vereinbart werden. 

EG (14) 
Ferner sollten die Mitgliedstaaten auch weiterhin die 
Möglichkeit haben, beispielsweise die Folgen einer 
nicht erfolgten Bereitstellung oder einer 
Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistung zu regulieren, wenn diese nicht erfolgte 
Bereitstellung oder Vertragswidrigkeit auf ein Hindernis 
zurückzuführen ist, auf das der Unternehmer keinen 
Einfluss hat und das oder dessen Folgen der 
Unternehmer nicht vermeiden oder beseitigen konnte, 
beispielsweise im Fall höherer Gewalt. 
Artikel 5 Bereitstellung der digitalen Inhalte oder 
digitaler Dienstleistungen 



(1) Der Unternehmer stellt die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen dem Verbraucher bereit. 
Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, 
stellt der Unternehmer die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nach Vertragsschluss 
unverzüglich bereit. 
Artikel 11 Haftung des Unternehmers 
(1) Der Unternehmer haftet für jede nicht in 
Übereinstimmung mit Artikel 5 erfolgte Bereitstellung 
der digitalen Inhalte oder Dienstleistungen. 
Art. 13 Abhilfe bei nicht erfolgter Bereitstellung 
(1) Hat der Unternehmer die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nicht gemäß Artikel 5 
bereitgestellt, so fordert der Verbraucher den 
Unternehmer auf, die digitalen Inhalte oder 
Dienstleistungen bereitzustellen. Versäumt es der 
Unternehmer daraufhin, die digitalen Inhalte oder 
Dienstleistungen unverzüglich oder innerhalb einer 
ausdrücklich zwischen den Vertragsparteien 
vereinbarten zusätzlichen Frist bereitzustellen, so ist 
der Verbraucher zur Beendigung des Vertrags 
berechtigt. 

 (2) 1Liegen die Voraussetzungen für eine Beendigung 
des Vertrags nach Absatz 1 Satz 1 vor, so kann der 
Verbraucher nach den §§ 280 und 281 Absatz 1 Satz 1 
Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen verlangen. 2§ 281 Absatz 1 Satz 1 ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der 
Bestimmung einer angemessenen Frist die 
Aufforderung nach Absatz 1 Satz 1 tritt.  

EG (73) 
Der Grundsatz der Haftung des Unternehmers für 
Schäden ist ein wesentlicher Bestandteil von Verträgen 
über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen. Daher sollte der Verbraucher 
Anspruch auf Entschädigung für die Nachteile haben, 
die auf eine Vertragswidrigkeit oder eine unterlassene 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen zurückzuführen sind. Die 
Entschädigung sollte den Verbraucher so weit wie 
möglich in die Lage versetzen, in der er sich befunden 
hätte, wenn die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen ordnungs- und vertragsgemäß 



bereitgestellt worden wären. Da ein solcher 
Schadensersatzanspruch bereits in allen 
Mitgliedstaaten besteht, sollte diese Richtlinie die 
nationalen Vorschriften über die Entschädigung von 
Verbrauchern für Schäden, die sich aus dem Verstoß 
gegen diese Vorschriften ergeben, unberührt lassen. 

 (3) 1Die Aufforderung nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist entbehrlich, wenn 
1. der Unternehmer die Bereitstellung verweigert, 
2. es nach den Umständen eindeutig zu erkennen ist, 
dass der Unternehmer das digitale Produkt nicht 
bereitstellen wird, oder 
3. der Unternehmer die Bereitstellung bis zu einem 
bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten 
Frist nicht bewirkt, obwohl 
a) dies vereinbart war oder 
b) sich für den Unternehmer aus eindeutig 
erkennbaren, den Vertragsabschluss begleitenden 
Umständen ergeben konnte, dass die termin- oder 
fristgerechte Bereitstellung für den Verbraucher 
wesentlich ist. 
2In den Fällen des Satzes 1 ist die Mahnung gemäß § 
286 stets entbehrlich; § 286 bleibt im Übrigen 
unberührt. 

Art. 13 Abhilfe bei nicht erfolgter Bereitstellung 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung und der 
Verbraucher ist zur sofortigen Beendigung des Vertrags 
berechtigt, wenn 
a) der Unternehmer erklärt hat oder aus den 
Umständen eindeutig zu erkennen ist, dass er die 
digitalen Inhalte oder Dienstleistungen nicht 
bereitstellen wird; 
b) der Verbraucher und der Unternehmer vereinbart 
haben oder aus den den Vertragsschluss begleitenden 
Umständen eindeutig zu erkennen ist, dass für den 
Verbraucher ein bestimmter Zeitpunkt für die 
Bereitstellung von wesentlicher Bedeutung ist, und der 
Unternehmer es versäumt, die digitalen Inhalte oder 
Dienstleistungen bis zu oder zu diesem Zeitpunkt 
bereitzustellen. 

 (4) Für die Beendigung des Vertrags nach Absatz 1 Satz 
1 und deren Rechtsfolgen sind die §§ 327o und 327p 
entsprechend anzuwenden. Das Gleiche gilt für den 
Fall, dass der Verbraucher in den Fällen des Absatzes 2 
Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangt. § 
325 gilt entsprechend.  

 

 (5) § 218 ist auf die Vertragsbeendigung nach Absatz 1 
Satz 1 entsprechend an-zuwenden. 

 



 (6) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 
Satz 1 beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle 
Bestandteile des Paketvertrags vom Vertrag lösen, 
wenn er an dem anderen Teil des Paketvertrags ohne 
das nicht bereitgestellte digitale Produkt kein 
vernünftiges Interesse hat. Satz 1 ist nicht auf 
Paketverträge anzuwenden, bei denen der andere Teil 
ein elektronischer Kommunikationsdienst im Sinne des 
[einsetzen: Umsetzungsvorschrift zu Artikel 2 Nummer 
4 der Richtlinie (EU) 2018/1972] ist. 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(6) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels gilt 
diese Richtlinie bei einem einzigen Vertrag zwischen 
demselben Unternehmer und demselben Verbraucher, 
der in einem Paket neben der Bereitstellung digitaler 
Inhalte oder Dienstleistungen Elemente der 
Bereitstellung anderer Dienstleistungen oder Waren 
enthält, nur für die Elemente des Vertrags, die die 
digitalen Inhalte bzw. Dienstleistungen betreffen. 
Artikel 19 der vorliegenden Richtlinie gilt nicht, wenn 
ein Paket im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 
Elemente eines Internetzugangsdienstes im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 
des Europäischen Parlaments und des Rates (22) oder 
nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 
Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2018/1972 umfasst. 
Unbeschadet des Artikels 107 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 werden die Auswirkungen, die die 
Beendigung eines Elements eines Paketvertrags auf die 
übrigen Elemente des Paketvertrags haben kann, vom 
nationalen Recht geregelt. 

 (7) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 
Satz 1 beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle 
Bestandteile eines Vertrags nach § 327a Absatz 2 vom 
Vertrag lösen, wenn aufgrund des nicht bereitgestellten 
digitalen Produkts sich die Sache nicht zur 
gewöhnlichen Verwendung eignet. 

 

 § 327d Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte 
Ist der Unternehmer durch einen Verbrauchervertrag 
gemäß § 327 oder § 327a zur Bereitstellung eines 
digitalen Produkts verpflichtet, so hat er das digitale 
Produkt frei von Produkt- und Rechtsmängeln im Sinne 
der §§ 327e bis 327g bereitzustellen. 

Artikel 6 Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen 
Der Unternehmer stellt dem Verbraucher digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereit, die 
unbeschadet des Artikels 10 und soweit jeweils 



anwendbar, die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 9 
erfüllen. 

 § 327e Produktmangel  
(1) 1Das digitale Produkt ist frei von Produktmängeln, 
wenn es zur maßgeblichen Zeit nach den Vorschriften 
dieses Untertitels den subjektiven Anforderungen, den 
objektiven Anforderungen und den Anforderungen an 
die Integration entspricht. 2Soweit nachfolgend nicht 
anders bestimmt, ist die maßgebliche Zeit der 
Zeitpunkt der Bereitstellung nach § 327b. 3Bei 
Verträgen über die dauerhafte Bereitstellung eines 
digitalen Produkts ist die maßgebliche Zeit der 
Bereitstellungszeitraum.  

Artikel 6 Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen 
Der Unternehmer stellt dem Verbraucher digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereit, die 
unbeschadet des Artikels 10 und soweit jeweils 
anwendbar, die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 9 
erfüllen. 

 (2) 1Das digitale Produkt entspricht den subjektiven 
Anforderungen, wenn  
1. das digitale Produkt  
a) die vereinbarte Beschaffenheit hat, einschließlich der 
Anforderungen an seine Funktionalität, seine 
Kompatibilität und seine Interoperabilität, sonst,  
b) sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Verwendung eignet,  
2. es wie vereinbart mit Zubehör, Anleitungen und 
Kundendienst bereitgestellt wird und  
3. es wie vereinbart aktualisiert wird. 

Artikel 7 Subjektive Anforderungen an die 
Vertragsmäßigkeit 
Die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
sind vertragsgemäß, wenn sie, soweit zutreffend, 
insbesondere 
a) hinsichtlich der Beschreibung, Quantität und 
Qualität, der Funktionalität, der Kompatibilität, der 
Interoperabilität und sonstiger Merkmale den 
Anforderungen entsprechen, die sich aus dem Vertrag 
ergeben; 
b) sich für einen bestimmten vom Verbraucher 
angestrebten Zweck eignen, den der Verbraucher dem 
Unternehmer spätestens bei Vertragsschluss zur 
Kenntnis gebracht hat und dem der Unternehmer 
zugestimmt hat; 
c) den Anforderungen des Vertrags entsprechend mit 
sämtlichem Zubehör, sämtlichen Anleitungen — 
einschließlich zur Installation — und Kundendienst 
bereitgestellt werden und 
d) wie im Vertrag bestimmt aktualisiert werden. 
EG (42) 



Die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
sollten die Anforderungen erfüllen, die zwischen dem 
Unternehmer und dem Verbraucher vertraglich 
vereinbart worden sind. Insbesondere sollten sie der 
vertraglich vereinbarten Beschreibung, Menge (z. B. 
Anzahl der Musikdateien, auf die zugegriffen werden 
kann), Qualität (z. B. Bildauflösung), Sprache und 
Version entsprechen. Außerdem sollten sie die 
Sicherheit, Funktionalität, Kompatibilität, 
Interoperabilität und sonstigen Merkmale aufweisen, 
die vertraglich vereinbart wurden. Zu den vertraglichen 
Anforderungen sollten die Anforderungen gehören, die 
sich aus den vorvertraglichen Informationen ergeben, 
die gemäß der Richtlinie 2011/83/EU fester Bestandteil 
des Vertrags sind. Diese Anforderungen könnten auch 
in einer Leistungsvereinbarung festgelegt werden, 
wenn gemäß dem anwendbaren nationalen Recht eine 
solche Art von Vereinbarung Bestandteil der 
Vertragsbeziehung zwischen dem Verbraucher und 
dem Unternehmer ist. 

 2Funktionalität ist die Fähigkeit eines digitalen 
Produkts, seine Funktionen seinem Zweck 
entsprechend zu erfüllen. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
11. „Funktionalität“ die Fähigkeit digitaler Inhalte oder 
digitaler Dienstleistungen, ihre Funktionen ihrem 
Zweck entsprechend zu erfüllen; 
EG (43)  
Der Begriff der Funktionalität sollte so verstanden 
werden, dass er sich darauf bezieht, wie digitale Inhalte 
oder digitale Dienstleistungen verwendet werden 
können. Beispielsweise kann das Vorhandensein bzw. 
Nichtvorhandensein von technischen Beschränkungen 
wie der Schutz mittels digitaler Rechteverwaltung oder 
Regionalcodierung Auswirkungen darauf haben, ob die 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen alle für 
ihren Zweck erforderlichen Funktionen erfüllen 



können. Der Begriff der Interoperabilität bezieht sich 
auf die Frage, ob und in welchem Umfang digitale 
Inhalte oder digitale Dienstleistungen mit einer 
anderen Hardware oder Software als derjenigen, mit 
denen digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen 
derselben Art in der Regel genutzt werden, 
funktionieren. Das erfolgreiche Funktionieren könnte 
beispielsweise die Fähigkeit der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen umfassen, Informationen mit 
einer solchen anderen Software oder Hardware 
auszutauschen und die ausgetauschten Informationen 
zu nutzen. 

 3Kompatibilität ist die Fähigkeit eines digitalen 
Produkts, mit Hardware oder Software zu 
funktionieren, mit der digitale Produkte derselben Art 
in der Regel genutzt werden, ohne dass sie konvertiert 
werden müssen.  

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
10. „Kompatibilität“ die Fähigkeit digitaler Inhalte oder 
digitaler Dienstleistungen, mit Hardware oder Software 
zu funktionieren, mit der digitale Inhalte oder digitale 
Dienstleistungen derselben Art in der Regel genutzt 
werden, ohne dass die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen konvertiert werden müssen; 

 4Interoperabilität ist die Fähigkeit eines digitalen 
Produkt, mit anderer Hardware oder Software als 
derjenigen, mit der digitale Produkte derselben Art in 
der Regel genutzt werden, zu funktionieren. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
12. „Interoperabilität“ die Fähigkeit digitaler Inhalte 
oder digitaler Dienstleistungen, mit anderer Hardware 
oder Software als derjenigen, mit der digitale Inhalte 
oder digitale Dienstleistungen derselben Art in der 
Regel genutzt werden, zu funktionieren; 

 (3) 1Das digitale Produkt entspricht den objektiven 
Anforderungen, wenn  
1. es sich für die gewöhnliche Verwendung eignet,  
2. es eine Beschaffenheit, einschließlich der 
Funktionalität, der Kompatibilität, der Zugänglichkeit, 
der Kontinuität und der Sicherheit aufweist, die bei 

Artikel 8 Objektive Anforderungen an die 
Vertragsmäßigkeit 
(1) Zusätzlich zur Einhaltung der subjektiven 
Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit müssen die 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 



digitalen Produkten derselben Art üblich ist und die der 
Verbraucher unter Berücksichtigung der Art des 
digitalen Produkts erwarten kann,  
3. es der Beschaffenheit einer Testversion oder 
Voranzeige entspricht, die der Unternehmer dem 
Verbraucher vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt 
hat,  
4. es mit dem Zubehör und den Anleitungen 
bereitgestellt wird, deren Erhalt der Verbraucher 
erwarten kann,  
5. der Verbraucher gemäß § 327f über Aktualisierungen 
informiert wird und diese bereitgestellt werden, und 
6. sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, 
es in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses neuesten 
verfügbaren Version bereitgestellt wird.  
2Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 
gehören auch Anforderungen, die der Verbraucher 
nach den öffentlichen Äußerungen des Unternehmers 
oder im Auftrag des Unternehmers oder nach den 
öffentlichen Äußerungen einer anderen Person in 
vorhergehenden Gliedern der Vertriebskette erwarten 
kann. 3Das gilt nicht, wenn der Unternehmer die 
Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen konnte, 
wenn die Äußerung zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses in derselben oder einer 
gleichwertigen Weise berichtigt war oder wenn die 
Äußerung die Entscheidung, das digitale Produkt zu 
erwerben, nicht beeinflussen konnte.  
 

a) sich für die Zwecke eignen, für die digitale Inhalte 
oder digitale Dienstleistungen derselben Art in der 
Regel genutzt werden, soweit anwendbar unter 
Berücksichtigung des geltenden Unions- und nationalen 
Rechts, technischer Normen oder, in Ermangelung 
solcher technischer Normen, anwendbarer 
sektorspezifischer Verhaltenskodizes; 
b) der Quantität, den Eigenschaften und den 
Leistungsmerkmalen — darunter Funktionalität, 
Kompatibilität, Zugänglichkeit, Kontinuität und 
Sicherheit — entsprechen, die bei digitalen Inhalten 
oder digitalen Dienstleistungen derselben Art üblich 
sind und die der Verbraucher aufgrund der Art der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und 
unter Berücksichtigung öffentlicher Erklärungen, die 
von dem Unternehmer oder anderen Personen in 
vorhergehenden Gliedern der Vertragskette oder in 
deren Namen insbesondere in der Werbung oder auf 
dem Etikett abgegeben werden, vernünftigerweise 
erwarten kann, es sei denn, der Unternehmer weist 
nach, dass 
i) der Unternehmer die betreffende öffentliche 
Erklärung nicht kannte und vernünftigerweise nicht 
kennen konnte, 
ii) die öffentliche Erklärung bis zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses in derselben oder einer 
vergleichbaren Weise wie jener, in der sie abgegeben 
wurde, berichtigt worden ist, oder 
iii) die Entscheidung, die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen zu erwerben, nicht durch die 
öffentliche Erklärung beeinflusst worden sein konnte; 
c) soweit zutreffend mit dem Zubehör und den 
Anleitungen, deren Erhalt der Verbraucher 
vernünftigerweise erwarten kann, bereitgestellt 
werden und 



d) der durch den Unternehmer vor Vertragsschluss zur 
Verfügung gestellten Testversion oder Voranzeige der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
entsprechen. 
(6) Sofern die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbart haben, müssen digitale Inhalte oder digitale 
Dienstleistungen in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses neuesten verfügbaren Version 
bereitgestellt werden. 
EG (46)  
Der Standard für Vernünftigkeit bei allen Verweisen in 
dieser Richtlinie darauf, was eine Person 
vernünftigerweise erwarten kann, sollte objektiv und 
unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, der 
Umstände des Einzelfalls und der Gebräuche und 
Gepflogenheiten der Vertragsparteien bestimmt 
werden. Eine objektive Bestimmung ist insbesondere 
dann erforderlich, wenn es gilt, eine angemessene Frist 
für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
festzulegen, wobei der Art der Vertragswidrigkeit 
Rechnung zu tragen ist. 
EG (51) 
Viele Arten digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen, wie der Zugriff auf Cloud-Dienste, 
werden über einen Zeitraum fortlaufend bereitgestellt. 
Daher muss dafür Sorge getragen werden, dass die 
Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte und digitalen 
Dienstleistungen während der Vertragslaufzeit gewahrt 
ist. Kurzfristige Unterbrechungen der Bereitstellung 
digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen sollten 
dann als Fälle von Vertragswidrigkeit behandelt 
werden, wenn diese Unterbrechungen mehr als 
vernachlässigbar oder wiederkehrend sind. Da digitale 



Inhalte oder digitale Dienstleistungen häufig 
insbesondere durch Aktualisierungen verbessert 
werden, sollte außerdem die dem Verbraucher 
bereitgestellte Version der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen die aktuellste Version sein, 
die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses verfügbar war, 
sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 

 (4) 1Das digitale Produkt entspricht den Anforderungen 
an die Integration, wenn die Integration 
1. sachgemäß durchgeführt worden ist oder 
2. zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies 
jedoch weder auf einer unsachgemäßen Integration 
durch den Unternehmer noch auf einem Mangel in der 
vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung beruht. 

Artikel 9 Unsachgemäße Integration der digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
Jede durch die unsachgemäße Integration der digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen in die digitale 
Umgebung des Verbrauchers verursachte 
Vertragswidrigkeit ist als Vertragswidrigkeit der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
anzusehen, wenn 
a) die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
vom Unternehmer oder unter seiner Verantwortung 
integriert wurden oder 
b) die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
vom Verbraucher zu integrieren waren und die 
unsachgemäße Integration auf eine mangelhafte, vom 
Unternehmer bereitgestellte Anleitung zurückzuführen 
ist. 

 2Integration ist die Verbindung und die Einbindung 
eines digitalen Produkts mit den oder in die 
Komponenten der digitalen Umgebung des 
Verbrauchers, damit das digitale Produkt gemäß den 
Anforderungen nach den Vorschriften dieses 
Untertitels genutzt wer-den kann.  

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
4. „Integration“ die Verbindung und die Einbindung von 
digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen mit 
den bzw. in die Komponenten der digitalen Umgebung 
des Verbrauchers, damit die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen gemäß den in dieser 
Richtlinie festgelegten Anforderungen an die 
Vertragsmäßigkeit genutzt werden können; 

 3Digitale Umgebung sind Hardware, Software oder 
Netzverbindungen aller Art, die vom Verbraucher für 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 



den Zugang zu einem digitalen Produkt oder die 
Nutzung eines digitalen Produkts verwendet werden. 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
9. „digitale Umgebung“ Hardware, Software und 
Netzverbindungen aller Art, die von dem Verbraucher 
für den Zugang zu oder die Nutzung von digitalen 
Inhalten oder digitalen Dienstleistungen verwendet 
werden; 

 § 327f Aktualisierungen  
(1) 1Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der 
Verbraucher während des maßgeblichen Zeitraums 
über Aktualisierungen, die zum Erhalt der 
Vertragsmäßigkeit des digitalen Produkts erforderlich 
sind, informiert wird und ihm diese bereitgestellt 
werden. 2Zu den erforderlichen Aktualisierungen 
gehören auch Sicherheitsaktualisierungen. 3Der 
maßgebliche Zeitraum nach Satz 1 ist 
1. bei einem Vertrag über die dauerhafte Bereitstellung 
eines digitalen Produkts der Bereitstellungszeitraum, 
2. in allen anderen Fällen der Zeitraum, den der 
Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks des 
digitalen Produkts und unter Berücksichtigung der 
Umstände und der Art des Vertrags erwarten kann.  
(2) Installiert der Verbraucher eine Aktualisierung, die 
ihm gemäß Absatz 1 bereitgestellt worden ist, nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist, so haftet der 
Unternehmer nicht für einen Produktmangel, der allein 
auf das Fehlen dieser Aktualisierung zurückzuführen ist, 
wenn  
1. der Unternehmer den Verbraucher über die 
Verfügbarkeit der Aktualisierung und die Folgen einer 
unterlassenen Installation informiert hat und  
2. die unterlassene oder unsachgemäße Installation 
nicht auf eine mangelhafte Installationsanleitung durch 
den Unternehmer zurückzuführen ist. 

Artikel 8 Objektive Anforderungen an die 
Vertragsmäßigkeit 
(2) Der Unternehmer stellt sicher, dass der Verbraucher 
über Aktualisierungen, einschließlich 
Sicherheitsaktualisierungen, die für den Erhalt der 
Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte und digitalen 
Dienstleistungen erforderlich sind, informiert wird und 
dass diese ihm bereitgestellt werden, und zwar 
während des Zeitraums, 
a) in dem die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen im Rahmen des Vertrags 
bereitzustellen sind, wenn der Vertrag eine 
fortlaufende Bereitstellung über einen Zeitraum 
vorsieht, oder 
b) den der Verbraucher aufgrund der Art und des 
Zwecks der digitalen Inhalte oder digitale 
Dienstleistungen und unter Berücksichtigung der 
Umstände und der Art des Vertrags vernünftigerweise 
erwarten kann, wenn der Vertrag eine einmalige 
Bereitstellung oder eine Reihe einzelner 
Bereitstellungen vorsieht. 
(3) Installiert der Verbraucher Aktualisierungen, die ihm 
vom Unternehmer in Übereinstimmung mit Absatz 2 
bereitgestellt wurden, nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist, so haftet der Unternehmer nicht 
für eine etwaige Vertragswidrigkeit, die allein auf das 
Fehlen der entsprechenden Aktualisierung 
zurückzuführen ist, sofern 



a) der Unternehmer den Verbraucher über die 
Verfügbarkeit der Aktualisierung und darüber, welche 
Folgen es hat, wenn der Verbraucher diese nicht 
installiert, informiert hat und 
b) die Tatsache, dass der Verbraucher die 
Aktualisierung nicht oder unsachgemäß installiert hat, 
nicht auf eine vom Unternehmer bereitgestellte 
mangelhafte Installationsanleitung zurückzuführen ist. 
EG (47)  
Während des Zeitraums, den der Verbraucher 
vernünftigerweise erwarten würde, sollte der 
Unternehmer dem Verbraucher Aktualisierungen, 
einschließlich Sicherheitsaktualisierungen, 
bereitstellen, damit die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen in vertragsgemäßem Zustand bleiben 
und sicher bleiben. So sollte beispielsweise in Bezug auf 
digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen, deren 
Zweck zeitlich begrenzt ist, die Verpflichtung zur 
Bereitstellung von Aktualisierungen auf diesen 
begrenzten Zeitraum beschränkt sein, während bei 
anderen Arten digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen der Zeitraum, in dem dem 
Verbraucher Aktualisierungen bereitgestellt werden 
sollten, dem Gewährleistungszeitraum für 
Vertragswidrigkeit entsprechen könnte oder über 
diesen Zeitraum hinausgehen könnte, was 
insbesondere bei Sicherheitsaktualisierungen der Fall 
sein könnte. Es sollte den Verbrauchern freistehen, die 
bereitgestellten Aktualisierungen zu installieren. 
Entscheidet sich der Verbraucher dafür, die 
Aktualisierungen nicht zu installieren, sollte er jedoch 
nicht erwarten, dass die Vertragsmäßigkeit der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
gewahrt bleibt. Der Unternehmer sollte den 
Verbraucher darüber informieren, dass sich die 
Entscheidung des Verbrauchers, Aktualisierungen nicht 



zu installieren, die für die Aufrechterhaltung der 
Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen erforderlich sind, einschließlich der 
Sicherheitsaktualisierungen, auf die Haftung des 
Unternehmers für die Vertragsmäßigkeit dieser 
Merkmale der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen, die durch die betreffenden 
Aktualisierungen gewahrt werden soll, auswirkt. Diese 
Richtlinie sollte die im Unionsrecht oder im nationalen 
Recht festgelegten Verpflichtungen zur Bereitstellung 
von Sicherheitsaktualisierungen unberührt lassen. 

 § 327g Rechtsmangel 
Das digitale Produkt ist frei von Rechtsmängeln, wenn 
der Verbraucher es gemäß den subjektiven oder 
objektiven Anforderungen nach § 327e Absatz 2 und 3 
nutzen kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen. 

Artikel 10 Rechte Dritter 
Wenn eine Beschränkung, die sich aus der Verletzung 
von Rechten Dritter — insbesondere von Rechten des 
geistigen Eigentums — ergibt, die Nutzung der digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen im Sinne der 
Artikel 7 und 8 verhindert oder einschränkt, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass der Verbraucher Anspruch 
auf die Abhilfen bei Vertragswidrigkeit gemäß Artikel 
14 hat, es sei denn, im nationalen Recht ist in solchen 
Fällen die Nichtigkeit oder Aufhebung des Vertrags 
über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen vorgesehen. 

 § 327h Abweichende Vereinbarungen über 
Produktmerkmale 
Von den objektiven Anforderungen nach § 327e Absatz 
3 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und Satz 2, § 327f Absatz 1 
und § 327g kann nur abgewichen werden, wenn der 
Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung 
eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein 
bestimmtes Merkmal des digitalen Produkts von diesen 
objektiven An-forderungen abweicht, und diese 
Abweichung im Vertrag mit dem Verbraucher 
ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde. 

Artikel 8 Objektive Anforderungen an die 
Vertragsmäßigkeit 
(5) Es liegt keine Vertragswidrigkeit im Sinne der 
Absätze 1 oder 2 vor, wenn der Verbraucher zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses eigens darüber in 
Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal 
der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
von den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit 
abweicht, und er bei Vertragsschluss diese Abweichung 
ausdrücklich und gesondert akzeptiert hat. 
EG (49) 



Um für ausreichende Flexibilität zu sorgen, sollten die 
Parteien die Möglichkeit haben, von den objektiven 
Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit abzuweichen. 
Eine solche Abweichung sollte nur möglich sein, wenn 
der Verbraucher ausdrücklich davon unterrichtet 
wurde und wenn er sie gesondert von anderen 
Erklärungen oder Vereinbarungen und durch sein 
aktives und eindeutiges Verhalten akzeptiert hat. Beide 
Bedingungen könnten beispielsweise durch Anklicken 
eines Kästchens, Betätigung einer Schaltfläche oder 
Aktivierung einer ähnlichen Funktion erfüllt werden. 

 § 327i Rechte des Verbrauchers bei Mängeln 
Ist das digitale Produkt mangelhaft, kann der 
Verbraucher, wenn die Vorausset-zungen der 
folgenden Vorschriften vorliegen, 
1. nach § 327l Nacherfüllung verlangen, 
2. nach § 327m Absatz 1, 2, 4 und 5 den Vertrag 
beenden oder nach § 327n den Preis mindern und 
3. nach § 327m Absatz 3 und den §§ 280, 283 und § 
311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen verlangen. 

Artikel 14 Abhilfen bei Vertragswidrigkeit 
(1) Bei Vertragswidrigkeit hat der Verbraucher unter 
den in diesem Artikel genannten Bedingungen 
Anspruch auf Herstellung des vertragsgemäßen 
Zustands der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen, auf eine anteilmäßige 
Preisminderung oder auf Beendigung des Vertrags. 

 § 327j Verjährung  
(1) Die in § 327i Nummer 1 und 3 bezeichneten 
Ansprüche verjähren in zwei Jahren.  
(2) Die Verjährung beginnt 
1. im Fall einer dauerhaften Bereitstellung mit dem 
Ende des Bereitstellungszeit-raums und 
2. im Übrigen mit der Bereitstellung. 
Abweichend von Satz 1 Nummer 2 beginnt die 
Verjährung bei Ansprüchen aufgrund der Verletzung 
einer Aktualisierungspflicht des Unternehmers mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Aktualisierungspflicht nach § 327f 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 endet. 

Artikel 11 Haftung des Unternehmers 
(1) Der Unternehmer haftet für jede nicht in 
Übereinstimmung mit Artikel 5 erfolgte Bereitstellung 
der digitalen Inhalte oder Dienstleistungen. 
(2) Sieht ein Vertrag eine einmalige Bereitstellung oder 
eine Reihe einzelner Bereitstellungen vor, so haftet der 
Unternehmer unbeschadet des Artikels 8 Absatz 2 
Buchstabe b für jede Vertragswidrigkeit im Sinne der 
Artikel 7, 8 und 9, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung 
besteht. 
Ist der Unternehmer gemäß dem nationalen Recht nur 
für Vertragswidrigkeiten haftbar, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nach der Bereitstellung offenbar 



(3) Hat sich ein Mangel innerhalb der Verjährungsfrist 
gezeigt, so tritt die Verjährung frühestens zwei Monate 
nach dem Zeitpunkt ein, zu dem sich der Mangel 
erstmals gezeigt hat. 
(4) Für die in § 327i Nummer 2 bezeichneten Rechte gilt 
§ 218 entsprechend. 

werden, so beträgt dieser Zeitraum unbeschadet des 
Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe b nicht weniger als zwei 
Jahre ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung. 
Unterliegen die Ansprüche nach Artikel 14 gemäß dem 
nationalen Recht unter anderem oder ausschließlich 
einer Verjährungsfrist, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass es diese Verjährungsfrist dem Verbraucher 
ermöglicht, die Abhilfen nach Artikel 14 bei einer 
Vertragswidrigkeit, die zu dem in Unterabsatz 1 
genannten Zeitpunkt besteht und innerhalb des in 
Unterabsatz 2 genannten Zeitraums offenbar wird, in 
Anspruch zu nehmen. 
(3) Sieht ein Vertrag eine fortlaufende Bereitstellung 
über einen Zeitraum vor, so haftet der Unternehmer 
für eine Vertragswidrigkeit im Sinne der Artikel 7, 8 und 
9, die während des Zeitraums, in dem die digitalen 
Inhalte oder Dienstleistungen aufgrund des Vertrags 
bereitzustellen sind, eintritt oder offenbar wird. 
Unterliegen die Ansprüche nach Artikel 14 gemäß dem 
nationalen Recht unter anderem oder ausschließlich 
einer Verjährungsfrist, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass es diese Verjährungsfrist den Verbrauchern 
ermöglicht, die Abhilfen nach Artikel 14 bei einer 
Vertragswidrigkeit, die während des in Unterabsatz 1 
genannten Zeitraums eintritt oder offenbar wird, in 
Anspruch zu nehmen. 

 § 327k Beweislastumkehr  
(1) Zeigt sich bei einem digitalen Produkt innerhalb 
eines Jahres nach seiner Bereitstellung ein von den 
Anforderungen nach § 327e oder § 327g abweichender 
Zu-stand, so wird vermutet, dass das digitale Produkt 
bereits bei Bereitstellung mangelhaft war. Satz 1 ist 
nicht anzuwenden für die in § 327e Absatz 3 Satz 1 
Nummer 5 genannten Anforderungen.  

Artikel 12 Beweislast 
(1) Die Beweislast dafür, dass die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen im Einklang mit Artikel 5 
bereitgestellt wurden, trägt der Unternehmer. 
(2) In den Fällen nach Artikel 11 Absatz 2 trägt der 
Unternehmer bei einer Vertragswidrigkeit, die 
innerhalb eines Jahres nach Bereitstellung der digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen offenbar wird, 
die Beweislast dafür, dass die digitalen Inhalte oder 



(2) Zeigt sich bei einem dauerhaft bereitgestellten 
digitalen Produkt während der Dauer der Bereitstellung 
ein von den Anforderungen nach § 327e oder § 327g 
abweichender Zustand, so wird abweichend von Absatz 
1 Satz 1 vermutet, dass das digitale Produkt während 
der bisherigen Dauer der Bereitstellung mangelhaft 
war.  
(3) Die Vermutungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
gelten vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht, wenn 1. die 
digitale Umgebung des Verbrauchers mit den 
technischen Anforderungen des digitalen Produkts zur 
maßgeblichen Zeit nicht kompatibel war oder 2. der 
Unternehmer nicht feststellen kann, ob die 
Voraussetzungen der Nummer 1 vorlagen, weil der 
Verbraucher trotz entsprechenden Verlangens des 
Unternehmers eine hierfür notwendige und ihm 
mögliche Mitwirkungshandlung nicht vor-nimmt und 
der Unternehmer zur Feststellung ein technisches 
Mittel einsetzen wollte, das dem Verbraucher 
billigerweise zuzumuten war.  
(4) Absatz 3 ist nur anzuwenden, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher vor Vertragsschluss klar 
und verständlich informiert hat über 
1. die technischen Anforderungen des digitalen 
Produkts an die digitale Umgebung im Fall des Absatzes 
3 Nummer 1 oder 
2. die notwendigen und möglichen 
Mitwirkungshandlungen im Fall des Absatzes 3 
Nummer 2. 

digitalen Dienstleistungen zu dem Zeitpunkt der 
Bereitstellung in vertragsgemäßem Zustand waren. 
(3) In den Fällen nach Artikel 11 Absatz 3 trägt der 
Unternehmer für eine Vertragswidrigkeit, die während 
des Zeitraums, in dem die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen im Rahmen des Vertrags 
bereitzustellen sind, offen- bar wird, die Beweislast 
dafür, dass die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen während dieses Zeitraums in 
vertragsgemäßem Zustand waren. 
(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn 
der Unternehmer nachweist, dass die digitale 
Umgebung des Verbrauchers in Bezug auf die 
technischen Anforderungen der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nicht kompatibel ist, und 
wenn er den Verbraucher vor Vertragsschluss in klarer 
und verständlicher Weise von diesen Anforderungen in 
Kenntnis gesetzt hat. 
(5) Der Verbraucher arbeitet mit dem Unternehmer 
zusammen, soweit dies vernünftigerweise notwendig 
und möglich ist, um festzustellen, ob die Ursache für 
die Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder 
Dienstleistungen zu dem in Artikel 11 Absatz 2 oder 
Absatz 3 genannten Zeitpunkt in der digitalen 
Umgebung des Verbrauchers lag. Die Pflicht zur 
Zusammenarbeit ist auf die technisch verfügbaren 
Mittel beschränkt, die für den Verbraucher den 
geringsten Eingriff darstellen. Kommt der Verbraucher 
seiner Pflicht zur Zusammenarbeit nicht nach und hat 
der Unternehmer den Verbraucher vor Vertragsschluss 
in klarer und verständlicher Weise von dieser Pflicht in 
Kenntnis gesetzt, trägt der Verbraucher die Beweislast 
dafür, dass die Vertragswidrigkeit zu dem in Artikel 11 
Absatz 2 bzw. 3 genannten Zeitpunkt vorlag. 
EG (60) 



Unbeschadet des Grundrechts auf Schutz der 
Privatsphäre, einschließlich der Vertraulichkeit der 
Kommunikation, und auf Schutz der 
personenbezogenen Daten des Verbrauchers sollte der 
Verbraucher mit dem Unternehmer im Hinblick darauf 
zusammenarbeiten, dass der Unternehmer unter 
Verwendung der zur Verfügung stehenden technischen 
Mittel, die die Privatsphäre des Verbrauchers am 
wenigsten beeinträchtigen, prüft, ob die Ursache für 
die Vertragswidrigkeit in der digitalen Umgebung des 
Verbrauchers liegt. Dies kann beispielsweise erfolgen, 
indem dem Unternehmer automatisch erzeugte 
Berichte über Zwischenfälle übermittelt werden, oder 
mittels Details der Internetverbindung des 
Verbrauchers. Nur in begründeten Ausnahmefällen, in 
denen es keine andere Möglichkeit gibt, obwohl alle 
anderen Mittel ausgeschöpft wurden, müssen 
Verbraucher möglicherweise virtuellen Zugang zu ihrer 
digitalen Umgebung gewähren. Arbeitet der 
Verbraucher jedoch nicht mit dem Unternehmer 
zusammen und wurde er über diese Folge mangelnder 
Zusammenarbeit unterrichtet, sollte nicht nur die 
Beweislast für die Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte 
oder digitaler Dienstleistungen beim Verbraucher 
liegen, sondern auch die Beweislast dafür, dass die 
Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen im Fall eines Vertrags, in dem eine 
einmalige Bereitstellung oder eine Reihe einzelner 
Bereitstellungen vorgesehen ist, zum Zeit- punkt von 
deren Bereitstellung bzw. — im Fall eines Vertrags, in 
dem die fortlaufende Bereitstellung über einen 
Zeitraum vorgesehen ist — während der 
Vertragslaufzeit vorlag. 

 
 

§ 327l Nacherfüllung  
(1) Verlangt der Verbraucher vom Unternehmer 
Nacherfüllung, so hat dieser den Mangel zu beseitigen 

Artikel 14 Abhilfen bei Vertragswidrigkeit 
(2) Der Verbraucher hat Anspruch auf Herstellung des 
vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

und die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen zu tragen. Der Unternehmer hat die 
Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist ab 
dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ihn über die 
Mangelhaftigkeit informiert hat, und ohne erhebliche 
Unannehmlichkeiten für den Verbraucher 
durchzuführen. 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
wenn die Nacherfüllung für den Unternehmer nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind 
insbesondere der Wert des digitalen Produkts in 
mangelfreiem Zustand sowie die Bedeutung des 
Mangels zu berücksichtigen.  
(3) § 275 Absatz 1 bleibt unberührt. 

digitalen Dienstleistungen, es sei denn, dies wäre 
unmöglich oder würde dem Unternehmer Kosten 
verursachen, die unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls unverhältnismäßig wären; zu 
diesen Umständen zählt Folgendes: 
a) der Wert, den die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen hätten, wenn keine Vertragswidrigkeit 
vorläge, und 
b) die Erheblichkeit der Vertragswidrigkeit. 
(3) Der Unternehmer hat den vertragsgemäßen 
Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gemäß Absatz 2 innerhalb einer 
angemessenen Frist, nachdem er vom Verbraucher von 
der Vertragswidrigkeit in Kenntnis gesetzt wurde, 
kostenfrei und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten 
für den Verbraucher herzustellen, wobei die Art der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und 
der Zweck, für den der Verbraucher die digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen benötigt, zu 
berücksichtigen sind. 
EG (63)  
Je nach den technischen Merkmalen der digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen sollte der 
Unternehmer entscheiden dürfen, wie er den 
vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen herstellt, beispielsweise 
indem er aktualisierte Versionen übermittelt oder dem 
Verbraucher eine neue Kopie der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen bereitstellt. 
EG (64)  
Angesichts der Vielfalt digitaler Inhalte und digitaler 
Dienstleistungen ist es nicht angemessen, feste Fristen 
für die Wahrnehmung der Rechte oder die Erfüllung 
der Pflichten im Zusammenhang mit diesen Inhalten 
oder Dienstleistungen festzulegen. Feste Fristen 



würden solcher Vielfalt nicht gerecht werden und 
könnten je nach Fall zu kurz oder zu lang ausfallen. 
Daher ist es sinnvoller, vorzuschreiben, dass der 
vertragsgemäße Zustand der digitalen Inhalte und 
digitalen Dienstleistungen innerhalb einer 
angemessenen Frist hergestellt werden muss. Eine 
solche Vorschrift sollte die Parteien nicht daran 
hindern, eine bestimmte Frist für die Herstellung des 
vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen zu vereinbaren. Der 
vertragsgemäße Zustand der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen sollte kostenfrei hergestellt 
werden. Insbesondere sollten dem Verbraucher keine 
Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung einer 
aktualisierten Version der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen entstehen. 
EG (65)  
Ist die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich oder weigert sich 
der Unternehmer, den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
herzustellen, da ihm dies unverhältnismäßige Kosten 
verursachen würde, oder hat der Unternehmer den 
vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist kostenlos und ohne erhebliche 
Unannehmlichkeiten für den Verbraucher hergestellt, 
so sollte der Verbraucher Anspruch auf Abhilfe in Form 
einer Preisminderung oder einer Beendigung des 
Vertrags haben. In bestimmten Fällen ist es 
gerechtfertigt, dass der Verbraucher sofort Anspruch 
auf Minderung des Preises oder Beendigung des 
Vertrags haben sollte, beispielsweise wenn der 
Unternehmer bereits zuvor die Vertragsmäßigkeit der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 



erfolglos herzustellen versucht hat oder wenn aufgrund 
der schwerwiegenden Art der Vertragswidrigkeit vom 
Verbraucher kein weiteres Vertrauen in die Fähigkeit 
des Unternehmers, den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
herzustellen, erwartet werden kann. So sollte der 
Verbraucher beispielsweise das Recht haben, 
unmittelbar die Beendigung des Vertrags oder eine 
Preisminderung zu fordern, wenn ihm ein 
Antivirenprogramm bereitgestellt wird, das selbst mit 
Viren infiziert ist, da dies eine solche schwerwiegende 
Vertragswidrigkeit darstellen würde. Dasselbe sollte 
gelten, wenn klar zu erkennen ist, dass der 
Unternehmer den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist bzw. nicht ohne 
erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher 
herstellen wird. 

 § 327m Vertragsbeendigung und Schadensersatz  
(1) Ist das digitale Produkt mangelhaft, so kann der 
Verbraucher den Vertrag gemäß § 327o beenden, wenn  
1. die Nacherfüllung nach § 275 Absatz 1 unmöglich 
oder der Nacherfüllungsanspruch gemäß § 327l Absatz 
2 ausgeschlossen ist,  
2. der Nacherfüllungsanspruch des Verbrauchers nicht 
gemäß § 327l Absatz 1 erfüllt wurde,  
3. sich trotz der vom Unternehmer versuchten 
Nacherfüllung ein Mangel zeigt,  
4. der Mangel derart schwerwiegend ist, dass die 
sofortige Vertragsbeendigung gerechtfertigt ist,  
5. der Unternehmer eine ordnungsgemäße 
Nacherfüllung gemäß § 327l Absatz 1 Satz 2 verweigert 
hat, oder 6. es nach den Umständen offensichtlich ist, 

Artikel 14 Abhilfen bei Vertragswidrigkeit 
(4) Der Verbraucher hat Anspruch entweder auf eine 
anteilmäßige Minderung des Preises gemäß Absatz 5, 
wenn die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gegen Zahlung eines Preises 
bereitgestellt werden, oder auf Beendigung des 
Vertrags gemäß Absatz 6, wenn einer der folgenden 
Fälle vorliegt: 
a) Die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen ist 
gemäß Absatz 2 unmöglich oder unverhältnismäßig; 
b) der Unternehmer hat den vertragsgemäßen Zustand 
der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
nicht gemäß Absatz 3 hergestellt; 
c) eine Vertragswidrigkeit tritt trotz des Versuchs des 
Unternehmers ein, den vertragsgemäßen Zustand der 



dass der Unternehmer nicht ordnungs-gemäß nach § 
327l Absatz 1 Satz 2 nacherfüllen wird.  
(2) Eine Beendigung des Vertrags nach Absatz 1 ist 
ausgeschlossen, wenn der Mangel unerheblich ist. Dies 
gilt nicht für Verbraucherverträge im Sinne des § 327 
Absatz 3.  
(3) Soweit der Verbraucher in den Fällen des Absatzes 1 
zur Beendigung des Vertrags berechtigt ist, kann er 
unter den Voraussetzungen des § 280 Absatz 1 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen. § 283 Satz 
2 ist nicht anzuwenden. Verlangt der Verbraucher 
Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der 
Unternehmer zur Rückforderung des Geleisteten nach 
den §§ 327o und 327p berechtigt. § 325 gilt 
entsprechend.  
(4) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 
beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle 
Bestandteile des Paketvertrags vom Vertrag lösen, 
wenn er an dem anderen Teil des Paketvertrags ohne 
das mangelhafte digitale Produkt kein vernünftiges 
Interesse hat. Satz 1 ist nicht auf Paketverträge 
anzuwenden, bei denen der andere Teil ein 
elektronischer Kommunikationsdienst im Sinne des 
[einsetzen: Umsetzungsvorschrift zu Artikel 2 Nummer 
4 der Richtlinie 2018/1972] ist.  
(5) Sofern der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 1 
beenden kann, kann er sich im Hinblick auf alle 
Bestandteile eines Vertrags nach § 327a Absatz 2 vom 
Vertrag lösen, wenn aufgrund des Mangels des 
digitalen Produkts sich die Sache nicht zur 
gewöhnlichen Verwendung eignet. 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
herzustellen; 
d) die Vertragswidrigkeit ist derart schwerwiegend, 
dass eine sofortige Preisminderung oder Beendigung 
des Vertrags gerechtfertigt ist; oder 
e) der Unternehmer hat erklärt oder es ist klar aus den 
Umständen zu erkennen, dass er den vertragsgemäßen 
Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist bzw. nicht ohne erhebliche Unannehmlichkeiten 
für den Verbraucher herstellen wird.  
(6) Wurden die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gegen Zahlung eines Preises 
bereitgestellt, so ist der Verbraucher nur dann 
berechtigt, den Vertrag zu beenden, wenn die 
Vertragswidrigkeit nicht geringfügig ist. Der 
Unternehmer trägt die Beweislast dafür, dass die 
Vertragswidrigkeit geringfügig ist. 
EG (65)  
Ist die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich oder weigert sich 
der Unternehmer, den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
herzustellen, da ihm dies unverhältnismäßige Kosten 
verursachen würde, oder hat der Unternehmer den 
vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist kostenlos und ohne erhebliche 
Unannehmlichkeiten für den Verbraucher hergestellt, 
so sollte der Verbraucher Anspruch auf Abhilfe in Form 
einer Preisminderung oder einer Beendigung des 
Vertrags haben. In bestimmten Fällen ist es 
gerechtfertigt, dass der Verbraucher sofort Anspruch 
auf Minderung des Preises oder Beendigung des 



Vertrags haben sollte, beispielsweise wenn der 
Unternehmer bereits zuvor die Vertragsmäßigkeit der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
erfolglos herzustellen versucht hat oder wenn aufgrund 
der schwerwiegenden Art der Vertragswidrigkeit vom 
Verbraucher kein weiteres Vertrauen in die Fähigkeit 
des Unternehmers, den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
herzustellen, erwartet werden kann. So sollte der 
Verbraucher beispielsweise das Recht haben, 
unmittelbar die Beendigung des Vertrags oder eine 
Preisminderung zu fordern, wenn ihm ein 
Antivirenprogramm bereitgestellt wird, das selbst mit 
Viren infiziert ist, da dies eine solche schwerwiegende 
Vertragswidrigkeit darstellen würde. Dasselbe sollte 
gelten, wenn klar zu erkennen ist, dass der 
Unternehmer den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist bzw. nicht ohne 
erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher 
herstellen wird. 
Artikel 3 Anwendungsbereich 
(6) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels gilt 
diese Richtlinie bei einem einzigen Vertrag zwischen 
demselben Unternehmer und demselben Verbraucher, 
der in einem Paket neben der Bereitstellung digitaler 
Inhalte oder Dienstleistungen Elemente der 
Bereitstellung anderer Dienstleistungen oder Waren 
enthält, nur für die Elemente des Vertrags, die die 
digitalen Inhalte bzw. Dienstleistungen betreffen. 
Artikel 19 der vorliegenden Richtlinie gilt nicht, wenn 
ein Paket im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 
Elemente eines Internetzugangsdienstes im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 
des Europäischen Parlaments und des Rates (22) oder 
nummerngebundener interpersoneller 



Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 
Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2018/1972 umfasst. 
Unbeschadet des Artikels 107 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 werden die Auswirkungen, die die 
Beendigung eines Elements eines Paketvertrags auf die 
übrigen Elemente des Paketvertrags haben kann, vom 
nationalen Recht geregelt. 

 § 327n Minderung  
(1) Statt den Vertrag nach § 327m Absatz 1 zu beenden, 
kann der Verbraucher den Preis durch Erklärung 
gegenüber dem Unternehmer mindern. Der Ausschluss-
grund des § 327m Absatz 2 Satz 1 ist nicht gegeben. § 
327o Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.  
(2) Bei der Minderung ist der Preis in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zum Zeitpunkt der 
Bereitstellung der Wert des digitalen Produkts in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert 
gestanden haben würde. Bei Verträgen über die dauer-
hafte Bereitstellung eines digitalen Produkts ist der 
Preis unter entsprechender Anwendung des Satzes 1 
nur anteilig für die Dauer der Mangelhaftigkeit 
herabzusetzen.  
(3) Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch 
Schätzung zu ermitteln.  
 

Artikel 14 Abhilfen bei Vertragswidrigkeit 
(4) Der Verbraucher hat Anspruch entweder auf eine 
anteilmäßige Minderung des Preises gemäß Absatz 5, 
wenn die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gegen Zahlung eines Preises 
bereitgestellt werden, oder auf Beendigung des 
Vertrags gemäß Absatz 6, wenn einer der folgenden 
Fälle vorliegt: 
a) Die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen ist 
gemäß Absatz 2 unmöglich oder unverhältnismäßig; 
b) der Unternehmer hat den vertragsgemäßen Zustand 
der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
nicht gemäß Absatz 3 hergestellt; 
c) eine Vertragswidrigkeit tritt trotz des Versuchs des 
Unternehmers ein, den vertragsgemäßen Zustand der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 
herzustellen; 
d) die Vertragswidrigkeit ist derart schwerwiegend, 
dass eine sofortige Preisminderung oder Beendigung 
des Vertrags gerechtfertigt ist; oder 
e) der Unternehmer hat erklärt oder es ist klar aus den 
Umständen zu erkennen, dass er den vertragsgemäßen 
Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist bzw. nicht ohne erhebliche Unannehmlichkeiten 
für den Verbraucher herstellen wird.  



(5) Die Preisminderung bemisst sich nach dem 
Verhältnis, in dem der verminderte Wert der dem 
Verbraucher bereit- gestellten digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen zu dem Wert steht, den die 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gehabt 
hätten, wenn sie vertragsgemäß gewesen wären. 
Ist in dem Vertrag festgelegt, dass die digitalen Inhalte 
oder digitalen Dienstleistungen über einen Zeitraum 
gegen Zahlung eines Preises bereitgestellt werden, so 
gilt die Preisminderung für den Zeitraum, in dem die 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht 
in vertragsgemäßem Zustand waren. 
EG (67) 
Werden die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gegen Zahlung eines Preises 
bereitgestellt, so sollte der Verbraucher den Vertrag 
nur dann beenden können, wenn es sich nicht um eine 
geringfügige Vertragswidrigkeit handelt. Wenn die 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zwar 
nicht gegen Zahlung eines Preises bereitgestellt 
werden, der Verbraucher jedoch personenbezogene 
Daten bereitstellt, so sollte der Verbraucher das Recht 
haben, den Vertrag auch in Fällen einer geringfügigen 
Vertragswidrigkeit zu beenden, da ihm Abhilfe in Form 
einer Preisminderung nicht zur Verfügung steht. In 
Fällen, in denen der Verbraucher sowohl einen Preis 
zahlt als auch personenbezogene Daten bereitstellt, 
sollte der Verbraucher im Fall einer Vertragswidrigkeit 
Anspruch auf alle zur Verfügung stehenden Abhilfen 
haben. Insbesondere sollte der Verbraucher, sofern alle 
anderen Bedingungen erfüllt sind, Anspruch auf 
Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, eine 
Minderung des für die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gezahlten Preises oder die 
Beendigung des Vertrags haben. 



 (4) Hat der Verbraucher mehr als den geminderten 
Preis gezahlt, so hat der Unternehmer den Mehrbetrag 
zu erstatten. Der Mehrbetrag ist unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen zu erstatten. 
Die Frist beginnt mit dem Zugang der 
Minderungserklärung beim Unternehmer. Für die 
Erstattung muss der Unternehmer dasselbe 
Zahlungsmittel verwenden, das der Verbraucher bei der 
Zahlung verwendet hat, es sei denn, es wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart und dem 
Verbraucher entstehen durch die Verwendung eines 
anderen Zahlungsmittels keine Kosten. Der 
Unternehmer kann vom Verbraucher keinen Ersatz für 
die Kosten verlangen, die ihm für die Erstattung des 
Mehrbetrags entstehen. 

Artikel 18 Fristen und Zahlungsmittel für die 
Erstattung durch den Unternehmer 
(1) Jede Erstattung, die der Unternehmer dem 
Verbraucher gemäß Artikel 14 Absatz 4 und 5 oder 
gemäß Artikel 16 Absatz 1 aufgrund einer 
Preisminderung oder der Beendigung des Vertrags 
schuldet, hat unverzüglich und in jedem Fall innerhalb 
von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Unternehmer 
über den Entschluss des Verbrauchers, sein Recht auf 
eine Preisminderung oder auf Beendigung des Vertrags 
in Anspruch zu nehmen, in Kenntnis gesetzt wurde, zu 
erfolgen. 

 § 327o Erklärung und Rechtsfolgen der 
Vertragsbeendigung  
(1) Die Beendigung des Vertrags erfolgt durch Erklärung 
gegenüber dem Unternehmer, in welcher der 
Entschluss des Verbrauchers zur Beendigung zum 
Ausdruck kommt. § 351 ist entsprechend anzuwenden.  

Artikel 15 Ausübung des Rechts auf Beendigung des 
Vertrags 
Der Verbraucher übt sein Recht auf 
Vertragsbeendigung durch eine Erklärung an den 
Unternehmer aus, die seinen Entschluss zur 
Vertragsbeendigung zum Ausdruck bringt. 

 (2) Im Fall der Vertragsbeendigung hat der 
Unternehmer dem Verbraucher die Zahlungen zu 
erstatten, die der Verbraucher zur Erfüllung des 
Vertrags geleistet hat. Für Leistungen, die der 
Unternehmer aufgrund der Vertragsbeendigung nicht 
mehr zu erbringen hat, erlischt sein Anspruch auf 
Zahlung des vereinbarten Preises.  
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 erlischt bei 
Verträgen über die dauerhafte Bereitstellung eines 
digitalen Produkts der Anspruch des Unternehmers 
auch für bereits erbrachte Leistungen, jedoch nur für 
denjenigen Teil des Bereitstellungszeitraums, in dem 
das digitale Produkt mangelhaft war. Der gezahlte Preis 

Artikel 16 Pflichten des Unternehmers im Fall der 
Beendigung des Vertrags 
(1) Im Fall der Beendigung des Vertrags hat der 
Unternehmer dem Verbraucher alle im Rahmen des 
Vertrags gezahlten Beträge zurückzuerstatten. 
In Fällen, in denen der Vertrag die Bereitstellung der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gegen 
Zahlung eines Preises und über einen bestimmten 
Zeitraum vorsieht und in denen die digitalen Inhalte 
oder digitalen Dienstleistungen während eines 
Zeitraums vor der Beendigung des Vertrags in 
vertragsgemäßem Zustand waren, hat der 
Unternehmer dem Verbraucher jedoch nur den Anteil 
des gezahlten Preises zurückzuerstatten, der dem 



für den Zeitraum, für den der Anspruch nach Satz 1 
entfallen ist, ist dem Verbraucher zu erstatten.  

Zeitraum entspricht, in dem die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen nicht in vertragsgemäßem 
Zustand waren, sowie gegebenen- falls den Teil des 
Preises, den der Verbraucher im Voraus für den 
verbleibenden Zeitraum des Vertrags — wenn dieser 
nicht beendet worden wäre — gezahlt hat. 

 (4) Für die Erstattungen nach den Absätzen 2 und 3 ist 
§ 327n Absatz 4 Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.  

Artikel 18 Fristen und Zahlungsmittel für die 
Erstattung durch den Unternehmer 
(1) Jede Erstattung, die der Unternehmer dem 
Verbraucher gemäß Artikel 14 Absatz 4 und 5 oder 
gemäß Artikel 16 Absatz 1 aufgrund einer 
Preisminderung oder der Beendigung des Vertrags 
schuldet, hat unverzüglich und in jedem Fall innerhalb 
von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Unternehmer 
über den Entschluss des Verbrauchers, sein Recht auf 
eine Preisminderung oder auf Beendigung des Vertrags 
in Anspruch zu nehmen, in Kenntnis gesetzt wurde, zu 
erfolgen. 
(2) Der Unternehmer nimmt die Erstattung unter 
Verwendung der gleichen Zahlungsmittel vor, die der 
Verbraucher zur Zahlung der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen verwendet hat, es sei denn, 
der Verbraucher stimmt ausdrücklich einer 
anderslautenden Vereinbarung zu, und vorausgesetzt, 
dass für den Verbraucher infolge einer solchen 
Erstattung keine Gebühren anfallen. 
(3) Der Unternehmer berechnet dem Verbraucher für 
die Erstattung keine Gebühr. 

 (5) Der Verbraucher ist verpflichtet, einen vom 
Unternehmer bereitgestellten körperlichen 
Datenträger an diesen zurückzusenden, wenn der 
Unternehmer dies spätestens 14 Tage nach 
Vertragsbeendigung verlangt. Der Unternehmer trägt 
die Kosten der Rücksendung. § 348 ist entsprechend 
anzuwenden. 

Artikel 17 Pflichten des Verbrauchers im Fall der 
Beendigung des Vertrags 
(2) Sofern die digitalen Inhalte auf einem körperlichen 
Datenträger bereitgestellt wurden, hat der Verbraucher 
auf Aufforderung und auf Kosten des Unternehmers 
den körperlichen Datenträger dem Unternehmer 
unverzüglich zurückzusenden. Beschließt der 



Unternehmer, die Rückgabe des körperlichen 
Datenträgers zu fordern, so muss diese Aufforderung 
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag erfolgen, an dem 
der Unternehmer über den Entschluss des 
Verbrauchers, den Vertrag zu beenden, in Kenntnis 
gesetzt wurde. 

 § 327p Weitere Nutzung nach Vertragsbeendigung  
(1) Der Verbraucher darf das digitale Produkt nach 
Vertragsbeendigung weder weiter nutzen noch Dritten 
zur Verfügung stellen. Der Unternehmer ist berechtigt, 
die weitere Nutzung durch den Verbraucher zu 
unterbinden. Absatz 3 bleibt hiervon unberührt.  

Artikel 17 Pflichten des Verbrauchers im Fall der 
Beendigung des Vertrags 
(1) Nach Beendigung des Vertrags hat der Verbraucher 
die Nutzung der digitalen Inhalte bzw. digitalen 
Dienstleistungen sowie deren Zurverfügungstellung an 
Dritte zu unterlassen. 
EG (72) 
Wurde der Vertrag beendet, sollte der Verbraucher 
nicht verpflichtet sein, für die Nutzung der digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen für einen 
Zeitraum, in dem die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen vertragswidrig waren, zu zahlen, da 
dem Verbraucher hierdurch der wirksame Schutz 
entzogen würde. Jedoch sollte der Verbraucher auch 
die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen und deren Zurverfügungstellung an 
Dritte unterlassen, beispielsweise indem er die 
digitalen Inhalte oder jede verwendbare Kopie löscht 
oder die digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen auf andere Weise unzugänglich 
macht. 

 (2) Der Unternehmer darf die Inhalte, die nicht 
personenbezogene Daten sind und die der Verbraucher 
bei der Nutzung des vom Unternehmer bereitgestellten 
digitalen Produkts bereitgestellt oder erstellt hat, nach 
der Vertragsbeendigung nicht weiter nutzen. Dies gilt 
nicht, wenn die Inhalte  

Artikel 16 Pflichten des Unternehmers im Fall der 
Beendigung des Vertrags 
(3) Der Unternehmer darf Inhalte, die nicht 
personenbezogene Daten sind, und die vom 
Verbraucher bei der Nutzung der vom Unternehmer 
bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 



1. außerhalb des Kontextes des vom Unternehmer 
bereitgestellten digitalen Produkts keinen Nutzen 
haben,  
2. ausschließlich mit der Nutzung des vom 
Unternehmer bereitgestellten digitalen Produkts durch 
den Verbraucher zusammenhängen,  
3. vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert 
wurden und nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand disaggregiert werden können oder  
4. vom Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt 
wurden, sofern andere Verbraucher die Inhalte 
weiterhin nutzen können.  
(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher auf dessen 
Verlangen die Inhalte gemäß Absatz 2 Satz 1 
bereitzustellen. Dies gilt nicht für Inhalte nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 bis 3. Die Inhalte müssen dem 
Verbraucher unentgeltlich, ohne Behinderung durch 
den Unternehmer, innerhalb einer angemessenen Frist 
und in einem gängigen und maschinenlesbaren Format 
bereitgestellt werden. 

Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden, 
nicht verwenden, es sei denn, diese Inhalte 
a) haben außerhalb des Kontextes der von dem 
Unternehmer bereitgestellten digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen keinen Nutzen, 
b) hängen ausschließlich mit der Nutzung der von dem 
Unternehmer bereitgestellten digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen durch den Verbraucher 
zusammen, 
c) wurden vom Unternehmer mit anderen Daten 
aggregiert und können nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert werden 
oder 
d) wurden vom Verbraucher gemeinsam mit anderen 
erzeugt, und andere Verbraucher können die Inhalte 
weiterhin nutzen. 
(4) Mit Ausnahme der in Absatz 3 Buchstaben a, b oder 
c genannten Fälle stellt der Unternehmer dem 
Verbraucher auf dessen Ersuchen alle Inhalte, die nicht 
personenbezogen Daten sind, bereit, welche vom 
Verbraucher bei der Nutzung der vom Unternehmer 
bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden. 
Der Verbraucher ist berechtigt, diese digitalen Inhalte 
kostenfrei, ohne Behinderung durch den Unternehmer, 
innerhalb einer angemessenen Frist und in einem 
allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren 
Format wiederzuerlangen. 
EG (69) 
Stellt der Verbraucher dem Unternehmer 
personenbezogene Daten bereit, so sollte der 
Unternehmer die Verpflichtungen der Verordnung (EU) 
2016/679 einhalten. Solche Verpflichtungen sollten 
auch in jenen Fällen zu erfüllen sein, in denen der 
Verbraucher eine Geldzahlung leistet und 



personenbezogene Daten bereitstellt. Nach 
Beendigung des Vertrags sollte es der Unternehmer 
zudem unterlassen, Inhalte, die nicht 
personenbezogene Daten sind und die vom 
Verbraucher bei der Nutzung der vom Unternehmer 
bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden, zu 
nutzen. Solche anderen Inhalte könnten digitale Bilder, 
Video- und Audiodateien oder auf mobilen Geräten 
erstellte Inhalte umfassen. Jedoch sollte der 
Unternehmer berechtigt sein, die vom Verbraucher 
bereitgestellten oder erstellten Inhalte weiter zu 
nutzen, wenn solche Inhalte außerhalb des Kontextes 
der von dem Unternehmer bereitgestellten digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen keinen Nutzen 
haben, wenn sie ausschließlich mit der Aktivität des 
Verbrauchers zusammenhängen, wenn sie vom 
Unternehmer mit anderen Daten aggregiert wurden 
und nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
disaggregiert werden können oder wenn sie vom 
Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt wurden 
und sie von anderen Verbrauchern weiter genutzt 
werden können. 
EG (71) 
Der Verbraucher sollte das Recht haben, die Inhalte 
innerhalb einer angemessenen Frist, ohne Behinderung 
durch den Unternehmer, in einem gebräuchlichen, 
maschinenlesbaren Format und kostenfrei 
wiederzuerlangen; dies gilt nicht für Kosten wie 
Internetverbindungskosten, die durch die digitale 
Umgebung des Verbrauchers bedingt sind, da diese 
Kosten nicht spezifisch mit der Wiedererlangung der 
Inhalte zusammenhängen. Die Verpflichtung des 
Unternehmers zur Zugänglichmachung solcher Inhalte 
sollte jedoch nicht gelten, wenn die Inhalte nur im 
Kontext der Nutzung der digitalen Inhalte oder 



digitalen Dienstleistungen von Nutzen sind, sie 
ausschließlich mit der Nutzung der digitalen Inhalte 
oder digitalen Dienstleistungen durch den Verbraucher 
zusammenhängen oder sie vom Unternehmer mit 
anderen Daten aggregiert wurden und nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert 
werden können. In diesen Fällen sind die Inhalte für 
den Verbraucher nicht von nennenswertem 
praktischen Nutzen oder von nennenswertem Belang, 
wobei auch die Interessen des Unternehmers zu 
berücksichtigen sind. Darüber hinaus sollte die 
Verpflichtung des Unternehmers, dem Verbraucher 
nach Beendigung des Vertrags Inhalte bereitzustellen, 
die keine personenbezogenen Daten darstellen und die 
vom Verbraucher bereitgestellt oder erstellt wurden, 
unbeschadet des Rechts des Unternehmers gelten, im 
Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften 
bestimmte Inhalte nicht offenzulegen. 

 § 327q Vertragsrechtliche Folgen 
datenschutzrechtlicher Erklärungen des Verbrauchers 
(1) Die Ausübung von datenschutzrechtlichen 
Betroffenenrechten und die Abgabe 
datenschutzrechtlicher Erklärungen des Verbrauchers 
nach Vertragsschluss lassen die Wirksamkeit des 
Vertrags unberührt.  
(2) Widerruft der Verbraucher eine von ihm erteilte 
datenschutzrechtliche Einwilligung oder widerspricht er 
einer weiteren Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten, so kann der Unternehmer 
einen Vertrag, der ihn zu einer Reihe einzelner Bereit-
stellungen digitaler Produkte oder zur dauerhaften 
Bereitstellung eines digitalen Produkts verpflichtet, 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 
ihm unter Berücksichtigung des weiterhin zulässigen 
Umfangs der Datenverarbeitung und unter Ab-wägung 
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 

 



Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten 
Vertragsende oder bis zum Ablauf einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Kündigungsfrist nicht zugemutet 
werden kann.  
(3) Ersatzansprüche des Unternehmers gegen den 
Verbraucher wegen einer durch die Ausübung von 
Datenschutzrechten oder die Abgabe 
datenschutzrechtlicher Erklärungen bewirkten 
Einschränkung der zulässigen Datenverarbeitung sind 
ausgeschlossen. 

 § 327r Änderungen an digitalen Produkten  
(1) Bei einer dauerhaften Bereitstellung darf der 
Unternehmer Änderungen des digitalen Produkts, die 
über das zur Aufrechterhaltung der Vertragsmäßigkeit 
nach § 327e Absatz 2 und 3 und § 327f erforderliche 
Maß hinausgehen, nur vornehmen, wenn  
1. der Vertrag diese Möglichkeit bei Vorliegen eines 
triftigen Grundes vorsieht,  
2. dem Verbraucher durch die Änderung keine 
zusätzlichen Kosten entstehen und  
3. der Verbraucher klar und verständlich über die 
Änderung informiert wird.  
(2) Über eine Änderung des digitalen Produkts, welche 
die Zugriffsmöglichkeit des Verbrauchers auf das 
digitale Produkt oder welche die Nutzbarkeit des 
digitalen Produkts für den Verbraucher beeinträchtigt, 
hat der Unternehmer den Verbraucher innerhalb einer 
angemessenen Frist vor dem Zeitpunkt der Änderung 
mittels eines dauerhaften Datenträgers zu informieren. 
Die Information muss Angaben enthalten über: 
1. Merkmale und Zeitpunkt der Änderung sowie 
2. die Rechte des Verbrauchers nach den Absätzen 3 
und 4.  

Artikel 19 Änderung der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen 
(1) Über das zur Erhaltung der Vertragsmäßigkeit der 
digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gemäß 
den Artikeln 7 und 8 erforderliche Maß hinausgehende 
Änderungen der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen, die dem Vertrag zufolge dem 
Verbraucher während eines Zeitraums bereitzustellen 
oder zugänglich zu machen sind, können vom 
Unternehmer vorgenommen werden, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) Der Vertrag gestattet eine solche Änderung und 
enthält einen triftigen Grund dafür; 
b) die Änderung ist für den Verbraucher nicht mit 
zusätzlichen Kosten verbunden; 
c) der Verbraucher wird in klarer und verständlicher 
Weise von der Änderung in Kenntnis gesetzt und 
d) in den in Absatz 2 genannten Fällen wird der 
Verbraucher innerhalb einer angemessenen Frist im 
Voraus mittels eines dauerhaften Datenträgers über 
Merkmale und Zeitpunkt der Änderung und über sein 
Recht, den Vertrag gemäß Absatz 2 zu beenden, oder 
über die Möglichkeit, die digitalen Inhalte oder 



(3) Beeinträchtigt eine Änderung des digitalen Produkts 
die Zugriffsmöglichkeit oder die Nutzbarkeit im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1, so kann der Verbraucher den 
Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen unentgeltlich 
beenden. Die Frist beginnt mit dem Zugang der 
Information nach Absatz 2 zu laufen. Ist die Änderung 
bereits vor dem Zugang der Information erfolgt, so tritt 
an die Stelle des Zeitpunkts des Zugangs der 
Information der Zeitpunkt der Änderung. Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Beeinträchtigung der 
Zugriffsmöglichkeit oder der Nutzbarkeit nur 
unerheblich ist.  
(4) Die Beendigung des Vertrags nach Absatz 3 Satz 1 ist 
ausgeschlossen, wenn dem Verbraucher die 
Zugriffsmöglichkeit oder die Nutzbarkeit des 
unveränderten digitalen Produkts ohne zusätzliche 
Kosten erhalten bleibt. § 327d bleibt unberührt.  
(5) Beendet der Verbraucher den Vertrag nach Absatz 3 
Satz 1, sind die §§ 327o und 327p entsprechend 
anzuwenden. Ansprüche des Verbrauchers nach § 
327m Absatz 3 bleiben unberührt.  
 

digitalen Dienstleistungen gemäß Absatz 4 unverändert 
beizubehalten, unterrichtet. 
(2) Der Verbraucher ist berechtigt, den Vertrag zu 
beenden, falls durch die Änderung der Zugang des 
Verbrauchers zu den digitalen Inhalten oder digitalen 
Dienstleistungen oder deren Nutzung durch den 
Verbraucher beeinträchtigt wird, es sei denn, diese 
Beeinträchtigung ist nur geringfügig. In diesem Fall ist 
der Verbraucher berechtigt, den Vertrag innerhalb von 
30 Tagen nach Eingang der Information oder nach dem 
Zeitpunkt kostenfrei zu beenden, zu dem die digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom 
Unternehmer geändert wurden, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist. 
(3) Beendet der Verbraucher den Vertrag auf der 
Grundlage von Absatz 2 dieses Artikels, so gelten die 
Artikel 15 bis 18 entsprechend. 
(4) Die Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels finden 
keine Anwendung, wenn der Unternehmer dem 
Verbraucher ermöglicht hat, die digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen ohne zusätzliche Kosten 
unverändert beizubehalten, und wenn die 
Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen gewahrt bleibt. 
EG (75) 
Zusätzlich zu Änderungen, die der Aufrechterhaltung 
der Vertragsmäßigkeit dienen, sollte es dem 
Unternehmer unter bestimmten Umständen auch 
gestattet sein, Merkmale der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen zu ändern, sofern im Vertrag 
ein triftiger Grund für eine solche Änderung angegeben 
ist. Solche triftigen Gründe könnten Fälle umfassen, in 
denen die Änderung erforderlich ist, um die digitalen 
Inhalte oder digitalen Dienstleistungen an eine neue 
technische Umgebung oder an eine erhöhte Nutzerzahl 



anzupassen, oder in denen sie aus anderen wichtigen 
betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. Solche 
Änderungen sind häufig vorteilhaft für den 
Verbraucher, da sie die digitalen Inhalte bzw. digitalen 
Dienstleistungen verbessern. Daher sollten die 
Vertragsparteien entsprechende Klauseln in den 
Vertrag aufnehmen können, die es dem Unternehmer 
ermöglichen, Änderungen vorzunehmen. Um die 
Interessen von Verbrauchern und Unternehmen in 
Einklang zu bringen, sollte diese Möglichkeit für den 
Unternehmer mit einem Recht für den Verbraucher 
einhergehen, den Vertrag zu beenden, wenn sich 
solche Änderungen mehr als nur geringfügig negativ 
auf die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen oder den Zugang zu ihnen auswirken. 
Das Maß, in dem sich Änderungen negativ auf die 
Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen durch den Verbraucher oder seinen 
Zugang zu ihnen auswirken, sollte in Anbetracht von Art 
und Zweck der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen und der Qualität, der Funktionalität, 
der Kompatibilität und anderer wesentlicher 
Merkmale, wie sie bei digitalen Inhalten oder digitalen 
Dienstleistungen derselben Art üblich sind, objektiv 
bestimmt werden. Die in der vorliegenden Richtlinie 
festgelegten Vorschriften für solche Aktualisierungen, 
Verbesserungen oder ähnliche Änderungen sollten 
jedoch nicht für Fälle gelten, in denen die 
Vertragsparteien beispielsweise infolge der Herausgabe 
einer neuen Version der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen einen neuen Vertrag über die 
Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen schließen. 

 (6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Paketverträge, bei 
denen der andere Teil die Bereitstellung eines 
Internetzugangsdienstes oder eines 

Artikel 3 Anwendungsbereich 
(6) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels gilt 
diese Richtlinie bei einem einzigen Vertrag zwischen 



nummerngebundenen inter-personellen 
Kommunikationsdienstes im Rahmen eines Pakets im 
Sinne des [einsetzen: Umsetzungsvorschrift zu Artikel 
107 Richtlinie 2018/1972] zum Gegenstand hat, nicht 
anzuwenden. 

demselben Unternehmer und demselben Verbraucher, 
der in einem Paket neben der Bereitstellung digitaler 
Inhalte oder Dienstleistungen Elemente der 
Bereitstellung anderer Dienstleistungen oder Waren 
enthält, nur für die Elemente des Vertrags, die die 
digitalen Inhalte bzw. Dienstleistungen betreffen. 
Artikel 19 der vorliegenden Richtlinie gilt nicht, wenn 
ein Paket im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972 
Elemente eines Internetzugangsdienstes im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 
des Europäischen Parlaments und des Rates (22) oder 
nummerngebundener interpersoneller 
Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 
Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2018/1972 umfasst. 
Unbeschadet des Artikels 107 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/1972 werden die Auswirkungen, die die 
Beendigung eines Elements eines Paketvertrags auf die 
übrigen Elemente des Paketvertrags haben kann, vom 
nationalen Recht geregelt. 

 § 327s Abweichende Vereinbarungen  
(1) Auf eine Vereinbarung mit dem Verbraucher, die 
zum Nachteil des Verbrauchers von den Vorschriften 
dieses Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich 
nicht berufen, es sei denn, die Vereinbarung wurde erst 
nach der Mitteilung des Verbrauchers gegenüber dem 
Unternehmer über die unterbliebene Bereitstellung 
oder über den Mangel des digitalen Produkts getroffen. 
(2) Auf eine Vereinbarung mit dem Verbraucher über 
eine Änderung des digitalen Produkts, die zum Nachteil 
des Verbrauchers von den Vorschriften dieses 
Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht 
berufen, es sei denn, sie wurde nach der Information 
des Verbrauchers über die Änderung des digitalen 
Produkts gemäß § 327r getroffen.  

Artikel 22 Zwingender Charakter 
(1) Vertragsklauseln, die die Anwendung nationaler 
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zum 
Nachteil des Verbrauchers ausschließen, davon 
abweichen oder deren Wirkungen abändern, bevor der 
Verbraucher dem Unternehmer die nicht erfolgte 
Bereitstellung oder die Vertragswidrigkeit zur Kenntnis 
gebracht hat oder bevor der Unternehmer dem 
Verbraucher die Änderung der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen gemäß Artikel 19 zur 
Kenntnis gebracht hat, sind für den Verbraucher nicht 
bindend, es sei denn, diese Richtlinie bestimmt etwas 
anderes. 
(2) Diese Richtlinie hindert den Unternehmer nicht 
daran, dem Verbraucher Vertragsbedingungen 



(3) Die Vorschriften dieses Untertitels sind auch 
anzuwenden, wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden.  
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für den Ausschluss 
oder die Beschränkung des Anspruchs auf 
Schadensersatz.  
(5) § 327h bleibt unberührt. 

anzubieten, die übers den in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Schutz hinausgehen. 

xx Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 3 – Schuldverhältnisse aus Verträgen 
Titel 2a – Verträge über digitale Produkte 
Untertitel 1 – Verbraucherverträge über digitale 
Produkte 
Untertitel 2 – Besondere Bestimmungen für Verträge 
über digitale Produkte zwischen Unternehmern 

 

 § 327t Anwendungsbereich 
Auf Verträge zwischen Unternehmern, die der 
Bereitstellung digitaler Produkte gemäß der nach den 
§§ 327 und 327a vom Anwendungsbereich des 
Untertitels 1 erfassten Verbraucherverträge dienen, 
sind ergänzend die Vorschriften dieses Untertitels an-
zuwenden. 
§ 327u Rückgriff des Unternehmers  
(1) Der Unternehmer kann von dem Unternehmer, der 
sich ihm gegenüber zur Bereitstellung eines digitalen 
Produkts verpflichtet hat (Vertriebspartner), Ersatz der 
Aufwendungen verlangen, die er nach § 327c Absatz 1 
Satz 1 im Verhältnis zu einem Verbraucher wegen einer 
durch den Vertriebspartner verursachten 
unterbliebenen Bereitstellung des vom 
Vertriebspartner bereitzustellenden digitalen Produkts 
zu tragen hatte. Das Gleiche gilt für die nach § 327l 
Absatz 1 vom Unternehmer zu tragenden 
Aufwendungen, wenn der vom Verbraucher gegenüber 

Artikel 20 Rückgriffsansprüche 
Haftet der Unternehmer dem Verbraucher für die nicht 
erfolgte oder die nicht vertragsgemäße Bereitstellung 
digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen infolge 
eines Handelns oder Unterlassens einer Person in 
vorhergehenden Gliedern der Vertragskette, ist der 
Unternehmer berechtigt, den oder die innerhalb der 
gewerblichen Vertragskette Haftenden in Regress zu 
nehmen. Welche Person der Unternehmer in Regress 
nehmen kann, sowie die diesbezüglichen Maßnahmen 
und Bedingungen für die Geltendmachung der 
Rückgriffsansprüche bestimmt das nationale Recht. 
EG (78) 
Die Vertragswidrigkeit der dem Verbraucher 
bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 
Dienstleistungen ist häufig auf ein Glied innerhalb der 
gewerblichen Vertragskette vom ursprünglichen 
Entwurf bis hin zur endgültigen Bereitstellung 
zurückzuführen. Obschon bei Vertragswidrigkeit der 



dem Unternehmer geltend gemachte Mangel bereits 
bei der Bereitstellung durch den Vertriebspartner 
vorhanden war oder in einer durch den 
Vertriebspartner verursachten Verletzung der 
Aktualisierungspflicht des Unternehmers nach § 327f 
Absatz 1 besteht.  
(2) Die Aufwendungsersatzansprüche nach Absatz 1 
verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Unternehmer die 
Ansprüche des Verbrauchers nach § 327c Absatz 1 Satz 
1 oder § 327l Absatz 1 erfüllt hat.  
(3) § 327k Absatz 1 und 2 ist mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass die Frist mit der 
Bereitstellung an den Verbraucher beginnt.  
(4) Der Vertriebspartner kann sich nicht auf eine 
Vereinbarung berufen, die er vor Geltendmachung der 
in Absatz 1 bezeichneten Aufwendungsersatzansprüche 
mit dem Unternehmer getroffen hat und die zum 
Nachteil des Unternehmers von den Absätzen 1 bis 3 
abweicht. Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die 
Absätze 1 bis 3 durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden. 
(5) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt.  
(6) Die vorstehenden Absätze sind auf die Ansprüche 
des Vertriebspartners und der übrigen Vertragspartner 
in der Vertriebskette gegen die jeweiligen zur 
Bereitstellung verpflichteten Vertragspartner 
entsprechend anzuwenden, wenn die Schuldner 
Unternehmer sind. 

letzte Unternehmer gegenüber dem Verbraucher 
haften sollte, ist es wichtig, sicherzustellen, dass der 
Unternehmer zur Deckung dieser Haftung gegenüber 
dem Verbraucher angemessene Rechte gegenüber 
verschiedenen Personen in der Vertragskette hat. Diese 
Rechte sollten sich auf den Geschäftsverkehr 
beschränken und sollten daher nicht in Fällen gelten, in 
denen der Unternehmer gegenüber dem Verbraucher 
wegen einer Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte oder 
digitaler Dienstleistungen haftet, die sich aus einer 
Software zusammensetzen oder auf einer Software 
aufbauen, die ohne die Zahlung eines Preises im 
Rahmen einer freien und quelloffenen Lizenz von einer 
Person in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette 
bereitgestellt wurde. Allerdings sollte es den 
Mitgliedstaaten obliegen, die Personen in der 
Vertragskette, gegen die der letzte Unternehmer 
Ansprüche geltend machen kann, sowie die Regelungen 
und Modalitäten für die Geltendmachung dieser 
Ansprüche nach nationalem Recht festzulegen. 
Artikel 22 Zwingender Charakter 
(1) Vertragsklauseln, die die Anwendung nationaler 
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zum 
Nachteil des Verbrauchers ausschließen, davon 
abweichen oder deren Wirkungen abändern, bevor der 
Verbraucher dem Unternehmer die nicht erfolgte 
Bereitstellung oder die Vertragswidrigkeit zur Kenntnis 
gebracht hat oder bevor der Unternehmer dem 
Verbraucher die Änderung der digitalen Inhalte oder 
digitalen Dienstleistungen gemäß Artikel 19 zur 
Kenntnis gebracht hat, sind für den Verbraucher nicht 
bindend, es sei denn, diese Richtlinie bestimmt etwas 
anderes. 
(2) Diese Richtlinie hindert den Unternehmer nicht 
daran, dem Verbraucher Vertragsbedingungen 



anzubieten, die übers den in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Schutz hinausgehen. 

(…) 

§ 445b Verjährung von Rückgriffsansprüchen 
(1) Die in § 445a Absatz 1 bestimmten 
Aufwendungsersatzansprüche verjähren in zwei Jahren 
ab Ablieferung der Sache. 
(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Absatz 1 
bestimmten Ansprüche des Verkäufers gegen seinen 
Lieferanten wegen des Mangels einer verkauften neu 
hergestellten Sache tritt frühestens zwei Monate nach 
dem Zeitpunkt ein, in dem der Verkäufer die Ansprüche 
des Käufers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung endet 
spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Lieferant die Sache dem Verkäufer abgeliefert hat. 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des 
Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette 
gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende 
Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind. 
 

§ 445b Verjährung von Rückgriffsansprüchen 
(1) Die in § 445a Absatz 1 bestimmten 
Aufwendungsersatzansprüche verjähren in zwei Jahren 
ab Ablieferung der Sache. 
(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Absatz 1 
bestimmten Ansprüche des Verkäufers gegen seinen 
Lieferanten wegen des Mangels einer verkauften neu 
hergestellten Sache tritt frühestens zwei Monate nach 
dem Zeitpunkt ein, in dem der Verkäufer die Ansprüche 
des Käufers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung endet 
spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Lieferant die Sache dem Verkäufer abgeliefert hat. 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des 
Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette 
gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende 
Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind. 
§ 445c Rückgriff bei Verträgen über digitale Produkte 
Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein 
Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler 
Produkte nach den §§ 327 und 327a, so sind die §§ 
445a, 445b und 478 nicht anzuwenden. An die Stelle 
der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften 
treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a 
Untertitel 2. 

 

(…) 

§ 453 Rechtskauf 
(1) Die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden 
auf den Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen 
entsprechende Anwendung. 

§ 453 Rechtskauf; Verbrauchervertrag über den Kauf 
digitaler Inhalte 
(1) Die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden 
auf den Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen 
entsprechende Anwendung. Auf einen 

 



(2) Der Verkäufer trägt die Kosten der Begründung und 
Übertragung des Rechts. 
(3) Ist ein Recht verkauft, das zum Besitz einer Sache 
berechtigt, so ist der Verkäufer verpflichtet, dem 
Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
übergeben. 

Verbrauchervertrag über den Verkauf digitaler Inhalte 
durch einen Unternehmer sind die folgenden 
Vorschriften nicht anzuwenden: 
1. § 433 Absatz 1 Satz 1 und § 475 Absatz 1 über die 
Übergabe der Kaufsache und die Leistungszeit sowie 
2. § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 
3 Satz 1, Absatz 4 bis 6 und die §§ 476 und 477 über die 
Rechte bei Mängeln. 
An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden 
Vorschriften treten die Vor-schriften des Abschnitts 3 
Titel 2a Untertitel 1. 
(2) Der Verkäufer trägt die Kosten der Begründung und 
Übertragung des Rechts. 
(3) Ist ein Recht verkauft, das zum Besitz einer Sache 
berechtigt, so ist der Verkäufer verpflichtet, dem 
Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
übergeben. 

(…) 

§ 475 Anwendbare Vorschriften 
(1) Ist eine Zeit für die nach § 433 zu erbringenden 
Leistungen weder bestimmt noch aus den Umständen 
zu entnehmen, so kann der Gläubiger diese Leistungen 
abweichend von § 271 Absatz 1 nur unverzüglich 
verlangen. Der Unternehmer muss die Sache in diesem 
Fall spätestens 30 Tage nach Vertragsschluss 
übergeben. Die Vertragsparteien können die 
Leistungen sofort bewirken. 
(2) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung nur dann auf den Käufer übergeht, 
wenn der Käufer den Spediteur, den Frachtführer oder 
die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt hat 

§ 475 Anwendbare Vorschriften 
(1) Ist eine Zeit für die nach § 433 zu erbringenden 
Leistungen weder bestimmt noch aus den Umständen 
zu entnehmen, so kann der Gläubiger diese Leistungen 
abweichend von § 271 Absatz 1 nur unverzüglich 
verlangen. Der Unternehmer muss die Sache in diesem 
Fall spätestens 30 Tage nach Vertragsschluss 
übergeben. Die Vertragsparteien können die 
Leistungen sofort bewirken. 
(2) § 447 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung nur dann auf den Käufer übergeht, 
wenn der Käufer den Spediteur, den Frachtführer oder 
die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte 
Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt hat 

 



und der Unternehmer dem Käufer diese Person oder 
Anstalt nicht zuvor benannt hat. 
(3) § 439 Absatz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihren 
Wert zu ersetzen sind. Die §§ 445 und 447 Absatz 2 
sind nicht anzuwenden. 
(4) Ist die eine Art der Nacherfüllung nach § 275 Absatz 
1 ausgeschlossen oder kann der Unternehmer diese 
nach § 275 Absatz 2 oder 3 oder § 439 Absatz 4 Satz 1 
verweigern, kann er die andere Art der Nacherfüllung 
nicht wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten nach § 
439 Absatz 4 Satz 1 verweigern. Ist die andere Art der 
Nacherfüllung wegen der Höhe der Aufwendungen 
nach § 439 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 
unverhältnismäßig, kann der Unternehmer den 
Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag 
beschränken. Bei der Bemessung dieses Betrages sind 
insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem 
Zustand und die Bedeutung des Mangels zu 
berücksichtigen. 
(5) § 440 Satz 1 ist auch in den Fällen anzuwenden, in 
denen der Verkäufer die Nacherfüllung gemäß Absatz 4 
Satz 2 beschränkt. 
(6) Der Verbraucher kann von dem Unternehmer für 
Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Nacherfüllung 
gemäß § 439 Absatz 2 und 3 entstehen und die vom 
Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss verlangen. 
 

und der Unternehmer dem Käufer diese Person oder 
Anstalt nicht zuvor benannt hat. 
(3) § 439 Absatz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihren 
Wert zu ersetzen sind. Die §§ 445 und 447 Absatz 2 
sind nicht anzuwenden. 
(4) Ist die eine Art der Nacherfüllung nach § 275 Absatz 
1 ausgeschlossen oder kann der Unternehmer diese 
nach § 275 Absatz 2 oder 3 oder § 439 Absatz 4 Satz 1 
verweigern, kann er die andere Art der Nacherfüllung 
nicht wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten nach § 
439 Absatz 4 Satz 1 verweigern. Ist die andere Art der 
Nacherfüllung wegen der Höhe der Aufwendungen 
nach § 439 Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 
unverhältnismäßig, kann der Unternehmer den 
Aufwendungsersatz auf einen angemessenen Betrag 
beschränken. Bei der Bemessung dieses Betrages sind 
insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem 
Zustand und die Bedeutung des Mangels zu 
berücksichtigen. 
(5) § 440 Satz 1 ist auch in den Fällen anzuwenden, in 
denen der Verkäufer die Nacherfüllung gemäß Absatz 4 
Satz 2 beschränkt. 
(6) Der Verbraucher kann von dem Unternehmer für 
Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Nacherfüllung 
gemäß § 439 Absatz 2 und 3 entstehen und die vom 
Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss verlangen. 
§ 475a Verbrauchsgüterkaufvertrag über digitale 
Produkte 
(1) Auf einen Verbrauchsgüterkaufvertrag, welcher 
einen körperlichen Datenträger zum Gegenstand hat, 
der ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient, sind 
§ 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 3 
Satz 1, Absatz 4 bis 6 und die §§ 476 und 477 über die 
Rechte bei Mängeln nicht anzuwenden. An die Stelle 



der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften 
treten die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a 
Untertitel 1. 
(2) Auf einen Verbrauchsgüterkaufvertrag über eine 
Sache, die in einer Weise digitale Produkte enthält oder 
mit digitalen Produkten verbunden ist, dass die Sache 
ihre Funktionen auch ohne diese digitalen Produkte 
erfüllen kann, sind im Hinblick auf diejenigen 
Bestandteile des Vertrags, welche die digitalen 
Produkte betreffen, die folgenden Vorschriften nicht 
anzuwenden: 
1. § 433 Absatz 1 Satz 1 und § 475 Absatz 1 über die 
Übergabe der Kaufsache und die Leistungszeit sowie 
2. § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 bis 442, 475 Absatz 
3 Satz 1, Absatz 4 bis 6 und die §§ 476 und 477 über die 
Rechte bei Mängeln. 
An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden 
Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 
Titel 2a Untertitel 1. 

(…) 

§ 516 Begriff der Schenkung 
(1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem 
Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, 
wenn beide Teile darüber einig sind, dass die 
Zuwendung unentgeltlich erfolgt. 
(2) Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen 
erfolgt, so kann ihn der Zuwendende unter 
Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung 
über die Annahme auffordern. Nach dem Ablauf der 
Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht 
der andere sie vorher abgelehnt hat. Im Falle der 
Ablehnung kann die Herausgabe des Zugewendeten 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden. 

§ 516 Begriff der Schenkung 
(1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem 
Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, 
wenn beide Teile darüber einig sind, dass die 
Zuwendung unentgeltlich erfolgt. 
(2) Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen 
erfolgt, so kann ihn der Zuwendende unter 
Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung 
über die Annahme auffordern. Nach dem Ablauf der 
Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht 
der andere sie vorher abgelehnt hat. Im Falle der 
Ablehnung kann die Herausgabe des Zugewendeten 
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden. 

 



§ 516a Verbrauchervertrag über die Schenkung 
digitaler Produkte 
(1) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, dem Verbraucher 
1. digitale Produkte oder 
2. einen körperlichen Datenträger, der ausschließlich 
als Träger digitaler Inhalte dient, 
zu schenken, und der Verbraucher dem Unternehmer 
personenbezogene Daten nach Maßgabe des § 327 
Absatz 3 bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet, sind 
die §§ 523 und 524 über die Haftung des Schenkers für 
Rechts- oder Sachmängel nicht anzuwenden. An die 
Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden 
Vorschriften treten die Vor-schriften des Abschnitts 3 
Titel 2a. 
(2) Für einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, dem Verbraucher eine 
Sache zu schenken, die digitale Produkte enthält oder 
mit digitalen Produkten verbunden ist, gilt der 
Anwendungsausschluss nach Absatz 1 entsprechend für 
diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die 
digitalen Produkte betreffen. 

(…) 

§ 548 Verjährung der Ersatzansprüche und des 
Wegnahmerechts 
(1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen 
Veränderungen oder Verschlechterungen der 
Mietsache verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache 
zurückerhält. Mit der Verjährung des Anspruchs des 
Vermieters auf Rückgabe der Mietsache verjähren auch 
seine Ersatzansprüche. 
(2) Ansprüche des Mieters auf Ersatz von 
Aufwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme 

§ 548 Verjährung der Ersatzansprüche und des 
Wegnahmerechts 
(1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen 
Veränderungen oder Verschlechterungen der 
Mietsache verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache 
zurückerhält. Mit der Verjährung des Anspruchs des 
Vermieters auf Rückgabe der Mietsache verjähren auch 
seine Ersatzansprüche. 
(2) Ansprüche des Mieters auf Ersatz von 
Aufwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme 

 



einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten nach der 
Beendigung des Mietverhältnisses. 
(3) (aufgehoben) 
 

einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten nach der 
Beendigung des Mietverhältnisses. 
(3) (aufgehoben) 
§ 548a Miete digitaler Produkte 
Die Vorschriften über die Miete von Sachen sind auf die 
Miete digitaler Produkte entsprechend anzuwenden. 

(…) 

Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 8 – Einzelne Schuldverhältnisse 
Titel 5 – Mietvertrag, Pachtvertrag 
Untertitel 3 – Mietverhältnisse über andere Sachen 

Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse 
Abschnitt 8 – Einzelne Schuldverhältnisse 
Titel 5 – Mietvertrag, Pachtvertrag 
Untertitel 3 – Mietverhältnisse über andere Sachen 
und digitale Produkte 

 

§ 578 Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume 
(1) Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die 
Vorschriften der §§ 550, 562 bis 562d, 566 bis 567b 
sowie 570 entsprechend anzuwenden. 
(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, die keine 
Wohnräume sind, sind die in Absatz 1 genannten 
Vorschriften sowie § 552 Abs. 1, § 555a Absatz 1 bis 3, 
§§ 555b, 555c Absatz 1 bis 4, § 555d Absatz 1 bis 6, § 
555e Absatz 1 und 2, § 555f und § 569 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden. § 556c Absatz 1 und 2 
sowie die auf Grund des § 556c Absatz 3 erlassene 
Rechtsverordnung sind entsprechend anzuwenden, 
abweichende Vereinbarungen sind zulässig. Sind die 
Räume zum Aufenthalt von Menschen bestimmt, so gilt 
außerdem § 569 Abs. 1 entsprechend. 
(3) Auf Verträge über die Anmietung von Räumen 
durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder einen anerkannten privaten Träger der 
Wohlfahrtspflege, die geschlossen werden, um die 
Räume Personen mit dringendem Wohnungsbedarf 
zum Wohnen zu überlassen, sind die in den Absätzen 1 

§ 578 Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume 
(1) Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die 
Vorschriften der §§ 550, 562 bis 562d, 566 bis 567b 
sowie 570 entsprechend anzuwenden. 
(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, die keine 
Wohnräume sind, sind die in Absatz 1 genannten 
Vorschriften sowie § 552 Abs. 1, § 555a Absatz 1 bis 3, 
§§ 555b, 555c Absatz 1 bis 4, § 555d Absatz 1 bis 6, § 
555e Absatz 1 und 2, § 555f und § 569 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden. § 556c Absatz 1 und 2 
sowie die auf Grund des § 556c Absatz 3 erlassene 
Rechtsverordnung sind entsprechend anzuwenden, 
abweichende Vereinbarungen sind zulässig. Sind die 
Räume zum Aufenthalt von Menschen bestimmt, so gilt 
außerdem § 569 Abs. 1 entsprechend. 
(3) Auf Verträge über die Anmietung von Räumen 
durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder einen anerkannten privaten Träger der 
Wohlfahrtspflege, die geschlossen werden, um die 
Räume Personen mit dringendem Wohnungsbedarf 
zum Wohnen zu überlassen, sind die in den Absätzen 1 

 



und 2 genannten Vorschriften sowie die §§ 557, 557a 
Absatz 1 bis 3 und 5, § 557b Absatz 1 bis 3 und 5, die §§ 
558 bis 559d, 561, 568 Absatz 1, § 569 Absatz 3 bis 5, 
die §§ 573 bis 573d, 575, 575a Absatz 1, 3 und 4, die §§ 
577 und 577a entsprechend anzuwenden. Solche 
Verträge können zusätzlich zu den in § 575 Absatz 1 
Satz 1 genannten Gründen auch dann auf bestimmte 
Zeit geschlossen werden, wenn der Vermieter die 
Räume nach Ablauf der Mietzeit für ihm obliegende 
oder ihm übertragene öffentliche Aufgaben nutzen will. 
§ 578a Mietverhältnisse über eingetragene Schiffe 
(1) Die Vorschriften der §§ 566, 566a, 566e bis 567b 
gelten im Falle der Veräußerung oder Belastung eines 
im Schiffsregister eingetragenen Schiffs entsprechend. 
(2) Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem 
Übergang des Eigentums über die Miete getroffen hat, 
die auf die Zeit der Berechtigung des Erwerbers entfällt, 
ist dem Erwerber gegenüber wirksam. Das Gleiche gilt 
für ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter und 
dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen 
wird, insbesondere die Entrichtung der Miete; ein 
Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums 
vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der 
Mieter bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem 
Übergang des Eigentums Kenntnis hat. § 566d gilt 
entsprechend. 
 

und 2 genannten Vorschriften sowie die §§ 557, 557a 
Absatz 1 bis 3 und 5, § 557b Absatz 1 bis 3 und 5, die §§ 
558 bis 559d, 561, 568 Absatz 1, § 569 Absatz 3 bis 5, 
die §§ 573 bis 573d, 575, 575a Absatz 1, 3 und 4, die §§ 
577 und 577a entsprechend anzuwenden. Solche 
Verträge können zusätzlich zu den in § 575 Absatz 1 
Satz 1 genannten Gründen auch dann auf bestimmte 
Zeit geschlossen werden, wenn der Vermieter die 
Räume nach Ablauf der Mietzeit für ihm obliegende 
oder ihm übertragene öffentliche Aufgaben nutzen will. 
§ 578a Mietverhältnisse über eingetragene Schiffe 
(1) Die Vorschriften der §§ 566, 566a, 566e bis 567b 
gelten im Falle der Veräußerung oder Belastung eines 
im Schiffsregister eingetragenen Schiffs entsprechend. 
(2) Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem 
Übergang des Eigentums über die Miete getroffen hat, 
die auf die Zeit der Berechtigung des Erwerbers entfällt, 
ist dem Erwerber gegenüber wirksam. Das Gleiche gilt 
für ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter und 
dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen 
wird, insbesondere die Entrichtung der Miete; ein 
Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums 
vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der 
Mieter bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem 
Übergang des Eigentums Kenntnis hat. § 566d gilt 
entsprechend. 
§ 578b Verträge über die Miete digitaler Produkte 
(1) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, dem Verbraucher 
digitale Produkte zu vermieten, sind die folgenden 
Vorschriften nicht an-zuwenden: 
1. § 535 Absatz 1 Satz 2 und die §§ 536 bis 536d über 
die Rechte bei Mängeln und 
2. § 543 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 über 
die Rechte bei unterbliebener Bereitstellung. 



An die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden 
Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 
Titel 2a. Der Anwendungsausschluss nach Satz 1 
Nummer 2 gilt nicht, wenn der Vertrag die 
Bereitstellung eines körperlichen Datenträgers zum 
Gegenstand hat, der ausschließlich als Träger digitaler 
Inhalte dient. 
(2) Wenn der Verbraucher einen Verbrauchervertrag 
nach Absatz 1 wegen unterbliebener Bereitstellung (§ 
327c), Mangelhaftigkeit (§ 327m) oder Änderung (§ 
327r Ab-satz 3 und 4) des digitalen Produkts beendet, 
sind die §§ 546 bis 548 nicht anzuwenden. An die Stelle 
der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften 
treten die Vor-schriften des Abschnitts 3 Titel 2a. 
(3) Für einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, dem Verbraucher eine 
Sache zu vermieten, die ein digitales Produkt enthält 
oder mit ihr verbunden ist, gelten die 
Anwendungsausschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 
entsprechend für diejenigen Bestandteile des Vertrags, 
die das digitale Produkt betreffen. 
(4) Auf einen Vertrag zwischen Unternehmern, der der 
Bereitstellung digitaler Produkte gemäß eines 
Verbrauchervertrags nach Absatz 1 oder Absatz 3 dient, 
ist § 535a Absatz 2 über den Anspruch des 
Unternehmers gegen den Vertriebspartner auf Ersatz 
von denjenigen Aufwendungen nicht anzuwenden, die 
er im Verhältnis zum Verbraucher nach § 327l zu tragen 
hatte. An die Stelle des nach Satz 1 nicht 
anzuwendenden § 535a Absatz 2 treten die 
Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 2. 

(…) 

§ 580a Kündigungsfristen § 580a Kündigungsfristen  



(1) Bei einem Mietverhältnis über Grundstücke, über 
Räume, die keine Geschäftsräume sind, ist die 
ordentliche Kündigung zulässig, 
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem 
Tag zum Ablauf des folgenden Tages; 
2. wenn die Miete nach Wochen bemessen ist, 
spätestens am ersten Werktag einer Woche zum Ablauf 
des folgenden Sonnabends; 
3. wenn die Miete nach Monaten oder längeren 
Zeitabschnitten bemessen ist, spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des 
übernächsten Monats, bei einem Mietverhältnis über 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke jedoch 
nur zum Ablauf eines Kalendervierteljahrs. 
(2) Bei einem Mietverhältnis über Geschäftsräume ist 
die ordentliche Kündigung spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendervierteljahres zum Ablauf des 
nächsten Kalendervierteljahrs zulässig. 
(3) Bei einem Mietverhältnis über bewegliche Sachen 
ist die ordentliche Kündigung zulässig, 
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem 
Tag zum Ablauf des folgenden Tages; 
2. wenn die Miete nach längeren Zeitabschnitten 
bemessen ist, spätestens am dritten Tag vor dem Tag, 
mit dessen Ablauf das Mietverhältnis enden soll. 
(4) Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 und 3 Nr. 2 sind auch 
anzuwenden, wenn ein Mietverhältnis außerordentlich 
mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann. 

(1) Bei einem Mietverhältnis über Grundstücke, über 
Räume, die keine Geschäftsräume sind, ist die 
ordentliche Kündigung zulässig, 
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem 
Tag zum Ablauf des folgenden Tages; 
2. wenn die Miete nach Wochen bemessen ist, 
spätestens am ersten Werktag einer Woche zum Ablauf 
des folgenden Sonnabends; 
3. wenn die Miete nach Monaten oder längeren 
Zeitabschnitten bemessen ist, spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des 
übernächsten Monats, bei einem Mietverhältnis über 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke jedoch 
nur zum Ablauf eines Kalendervierteljahrs. 
(2) Bei einem Mietverhältnis über Geschäftsräume ist 
die ordentliche Kündigung spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendervierteljahres zum Ablauf des 
nächsten Kalendervierteljahrs zulässig. 
(3) Bei einem Mietverhältnis über bewegliche Sachen 
oder digitale Produkte ist die ordentliche Kündigung 
zulässig, 
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem 
Tag zum Ablauf des folgenden Tages; 
2. wenn die Miete nach längeren Zeitabschnitten 
bemessen ist, spätestens am dritten Tag vor dem Tag, 
mit dessen Ablauf das Mietverhältnis enden soll. 
Die Vorschriften über die Beendigung von 
Verbraucherverträgen über digitale Produkte bleiben 
unberührt. 
(4) Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 und 3 Nr. 2 sind auch 
anzuwenden, wenn ein Mietverhältnis außerordentlich 
mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann. 

(…) 



§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses 
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, 
für die es eingegangen ist. 
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder 
bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem 
Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil 
das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 
kündigen. 
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz. 

§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses 
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, 
für die es eingegangen ist. 
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder 
bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem 
Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil 
das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 
kündigen. 
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz. 
(4) Ein Verbrauchervertrag über eine digitale 
Dienstleistung kann auch nach Maßgabe der §§ 327c, 
327m und 327r Absatz 3 und 4 beendet werden. 

 

(…) 

§ 650 Anwendung des Kaufrechts 
Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender 
oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum 
Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf 
Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen 
Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den 
vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. 
Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu 
erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare 
Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 648 
und 649 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 
maßgebliche Zeitpunkt tritt. 

§ 650 Werklieferungsvertrag; Verbrauchervertrag über 
die Herstellung digitaler Produkte 
(1) Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender 
oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum 
Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf 
Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen 
Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den 
vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. 
Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu 
erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare 
Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 648 
und 649 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 
maßgebliche Zeitpunkt tritt. 
(2) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, 
1. digitale Inhalte herzustellen, 

 



2. einen Erfolg durch eine digitale Dienstleistung 
herbeizuführen oder 
3. einen körperlichen Datenträger herzustellen, der 
ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient, 
sind die §§ 633 bis 639 über die Rechte bei Mängeln 
sowie § 640 über die Abnahme nicht anzuwenden. An 
die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden 
Vorschriften treten die Vorschriften des Abschnitts 3 
Titel 2a. Die §§ 641, 644 und 645 sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme die 
Bereitstellung des digitalen Produkts (§ 327b Absatz 3 
bis 5) tritt. 
(3) Auf einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, einen herzustellenden 
körperlichen Datenträger zu liefern, der ausschließlich 
als Träger digitaler Inhalte dient, sind abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 und 2 § 433 Absatz 1 Satz 2, die §§ 434 
bis 442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 6 und die §§ 
476 und 477 über die Rechte bei Mängeln nicht 
anzuwenden. An die Stelle der nach Satz 1 nicht 
anzuwendenden Vorschriften treten die Vorschriften 
des Ab-schnitts 3 Titel 2a. 
(4) Für einen Verbrauchervertrag, bei dem der 
Unternehmer sich verpflichtet, eine Sache herzustellen, 
die ein digitales Produkt enthält oder mit digitalen 
Produkten verbunden ist, gilt der 
Anwendungsausschluss nach Absatz 2 entsprechend für 
diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die 
digitalen Produkte be-treffen. Für einen 
Verbrauchervertrag, bei dem der Unternehmer sich 
verpflichtet, eine herzustellende Sache zu liefern, die 
ein digitales Produkt enthält oder mit digitalen 
Produkten verbunden ist, gilt der 
Anwendungsausschluss nach Absatz 3 entsprechend für 



diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die 
digitalen Produkte betreffen. 

(…) 

EGBGB Art 229 Weitere Überleitungsvorschriften 
§ 52 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in 
nichtehelichen Familien 
Auf vor dem 31. März 2020 abgeschlossene Vorgänge 
bleibt das bisherige Internationale Privatrecht 
anwendbar. 

EGBGB Art 229 Weitere Überleitungsvorschriften 
§ 52 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in 
nichtehelichen Familien 
Auf vor dem 31. März 2020 abgeschlossene Vorgänge 
bleibt das bisherige Internationale Privatrecht 
anwendbar. 
§ (53?) Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie über bestimmte vertrags-rechtliche 
Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen (1) Auf Verbraucherverträge, 
welche die Bereitstellung eines digitalen Produkts zum 
Gegenstand haben und ab dem 1. Januar 2022 
abgeschlossen wurden, sind nur die Vor-schriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und des 
Unterlassungsklagengesetzes in der ab dem 1. Januar 
2022 geltenden Fassung anzuwenden. (2) Sofern nicht 
in Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, sind auf vor 
dem 1. Januar 2022 abgeschlossene 
Verbraucherverträge, welche die Bereitstellung eines 
digitalen Produkts zum Gegenstand haben, die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des 
Unterlassungsklagengesetzes in der ab dem 1. Januar 
2022 geltenden Fassung anzuwenden, wenn die 
vertragsgegenständliche Bereitstellung ab dem 1. 
Januar 2022 erfolgt. 
(3) § 327r des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist auf 
Verbraucherverträge anzuwenden, welche die 
Bereitstellung eines digitalen Produkts zum Gegenstand 

Artikel 24 Umsetzung 
(2) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten für die 
Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 
Dienstleistungen, die ab dem 1. Januar erfolgt mit 
Ausnahme der Artikel 19 und 20 dieser Richtlinie, die 
nur auf Verträge Anwendung finden, die ab diesem Tag 
geschlossen werden. 



haben und ab dem 1. Januar 2022 abgeschlossen 
wurden. 
(4) Die §§ 327u und 327t des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind auf Verträge anzuwenden, welche ab dem 1. 
Januar 2022 abgeschlossen wurden.“ 

(…) 

§ 2 Ansprüche bei verbraucherschutzgesetzwidrigen 
Praktiken 
(1) Wer in anderer Weise als durch Verwendung oder 
Empfehlung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Vorschriften zuwiderhandelt, die dem Schutz der 
Verbraucher dienen (Verbraucherschutzgesetze), kann 
im Interesse des Verbraucherschutzes auf Unterlassung 
und Beseitigung in Anspruch genommen werden. 
Werden die Zuwiderhandlungen in einem 
Unternehmen von einem Mitarbeiter oder 
Beauftragten begangen, so ist der 
Unterlassungsanspruch oder der Beseitigungsanspruch 
auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 genannten Vorschriften richtet sich der 
Beseitigungsanspruch nach den entsprechenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
(2) Verbraucherschutzgesetze im Sinne dieser 
Vorschrift sind insbesondere 
1. die Vorschriften des Bürgerlichen Rechts, die für 
a) außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge, 
b) Fernabsatzverträge, 
c) Verbrauchsgüterkäufe, 

§ 2 Ansprüche bei verbraucherschutzgesetzwidrigen 
Praktiken 
(1) Wer in anderer Weise als durch Verwendung oder 
Empfehlung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Vorschriften zuwiderhandelt, die dem Schutz der 
Verbraucher dienen (Verbraucherschutzgesetze), kann 
im Interesse des Verbraucherschutzes auf Unterlassung 
und Beseitigung in Anspruch genommen werden. 
Werden die Zuwiderhandlungen in einem 
Unternehmen von einem Mitarbeiter oder 
Beauftragten begangen, so ist der 
Unterlassungsanspruch oder der Beseitigungsanspruch 
auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11 genannten Vorschriften richtet sich der 
Beseitigungsanspruch nach den entsprechenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
(2) Verbraucherschutzgesetze im Sinne dieser 
Vorschrift sind insbesondere 
1. die Vorschriften des Bürgerlichen Rechts, die für 
a) außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge, 
b) Fernabsatzverträge, 
c) Verbraucherverträge über digitale Produkte 
d) Verbrauchsgüterkäufe, 
(…) 

Artikel 23 Änderungen der Verordnung (EU) 
2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG 
(1) Im Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 wird 
folgende Nummer eingefügt: „28. Richtlinie (EU) 
2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche 
Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 
1)“. 
(2) In Anhang I der Richtlinie 2009/22/EG wird folgende 
Nummer eingefügt: „17. Richtlinie (EU) 2019/770 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler 
Dienstleistungen (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 1)“. 

 



 


